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Akkreditierungsbericht 
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Raster Fassung 02 – 04.03.2020 

 
 ► Inhaltsverzeichnis 

 

 

Hochschule Hochschule für Technik Stuttgart 

Ggf. Standort Schellingstr. 24 

 
 

Studiengang 01 Vermessung und Geoinformatik 

Abschlussbezeichnung B. Eng. 

Studienform Präsenz  ☒ Fernstudium ☐ 

Vollzeit  ☒ Intensiv ☐ 

Teilzeit  ☐ Joint Degree ☐ 

Dual  ☐ Kooperation § 19 STAK- 
KRVO 

☐ 

Berufs- bzw. ausbil- 
dungsbegleitend 

☐ Kooperation § 20 STAK- 
KRVO 

☐ 

Studiendauer (in Semestern) 7 

Anzahl der vergebenen ECTS-Punkte 210 

Bei Masterprogrammen: konsekutiv ☐ weiterbildend ☐ 

Aufnahme des Studienbetriebs am 

(Datum) 

01.03.2005 

Aufnahmekapazität 

(Maximale Anzahl der Studienplätze) 

42 Pro Semester ☐ Pro Jahr ☒ 

Durchschnittliche Anzahl* der Studien- 

anfängerinnen und Studienanfänger 

43 Pro Semester ☐ Pro Jahr ☒ 

Durchschnittliche Anzahl* der Absolven- 

tinnen und Absolventen 

25 Pro Semester ☐ Pro Jahr ☒ 

* Bezugszeitraum: 2019-2024 

 

Konzeptakkreditierung ☐ 

Erstakkreditierung ☐ 

Reakkreditierung Nr. (Anzahl) 3 

 

Verantwortliche Agentur ASIIN e.V. 

Zuständige/r Referent/in Yanna Sumkötter 

Akkreditierungsbericht vom 24.09.2024 



Seite 3 | 83 
 

 

Studiengang 02 Vermessung 

Abschlussbezeichnung M. Eng. 

Studienform Präsenz  ☒ Fernstudium ☐ 

Vollzeit  ☒ Intensiv ☐ 

Teilzeit  ☒ Joint Degree ☐ 

Dual  
☐ Kooperation § 19 STAK- 

KRVO 
☐ 

Berufs- bzw. ausbil- 
dungsbegleitend 

☐ Kooperation § 20 STAK- 
KRVO 

☐ 

Studiendauer (in Semestern) 3 (Vollzeit), 5 (Teilzeit) 

Anzahl der vergebenen ECTS-Punkte 90 

Bei Masterprogrammen: konsekutiv ☒ weiterbildend ☐ 

Aufnahme des Studienbetriebs am 

(Datum) 

2007 

Aufnahmekapazität 

(Maximale Anzahl der Studienplätze) 

8 Pro Semester ☐ Pro Jahr ☒ 

Durchschnittliche Anzahl* der Studien- 

anfängerinnen und Studienanfänger 

10 Pro Semester ☐ Pro Jahr ☒ 

Durchschnittliche Anzahl* der Absolven- 

tinnen und Absolventen 

6 Pro Semester ☐ Pro Jahr ☒ 

* Bezugszeitraum: 2019-2024 

 

Konzeptakkreditierung ☐ 

Erstakkreditierung ☐ 

Reakkreditierung Nr. (Anzahl) 3 
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Studiengang 03 Photogrammetry and Geoinformatics 

Abschlussbezeichnung M. Sc. 

Studienform Präsenz  ☒ Fernstudium ☐ 

Vollzeit  ☒ Intensiv ☐ 

Teilzeit  ☐ Joint Degree ☐ 

Dual  
☐ Kooperation § 19 STAK- 

KRVO 
☐ 

Berufs- bzw. ausbil- 
dungsbegleitend 

☐ Kooperation § 20 STAK- 
KRVO 

☐ 

Studiendauer (in Semestern) 3 

Anzahl der vergebenen ECTS-Punkte 90 

Bei Masterprogrammen: konsekutiv ☒ weiterbildend ☐ 

Aufnahme des Studienbetriebs am 

(Datum) 

01.10.1999 

Aufnahmekapazität 

(Maximale Anzahl der Studienplätze) 

25 Pro Semester ☐ Pro Jahr ☒ 

Durchschnittliche Anzahl* der Studien- 

anfängerinnen und Studienanfänger 

32 Pro Semester ☐ Pro Jahr ☒ 

Durchschnittliche Anzahl* der Absolven- 

tinnen und Absolventen 

23 Pro Semester ☐ Pro Jahr ☒ 

* Bezugszeitraum: 2019-2024 

 

Konzeptakkreditierung ☐ 

Erstakkreditierung ☐ 

Reakkreditierung Nr. (Anzahl) 3 
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Ergebnisse auf einen Blick 
 

Ba Vermessung und Geoinformatik 
 

Entscheidungsvorschlag der Agentur zur Erfüllung der formalen Kriterien gemäß Prüfbe- 

richt (Ziffer 1) 

Die formalen Kriterien sind 
 

☒ erfüllt 

 

☐ nicht erfüllt 

 
 

Entscheidungsvorschlag des Gutachtergremiums zur Erfüllung der fachlich-inhaltlichen 

Kriterien gemäß Gutachten (Ziffer 2) 

Die fachlich-inhaltlichen Kriterien sind 
 

☒ erfüllt 

 

☐ nicht erfüllt 

 

 
Gesonderte Zustimmung bei reglementierten Studiengängen gemäß § 24 Abs 3 Satz 1 und 

§ 25 Abs. 1 Satz 5 STAKKRVO 
 

Nicht einschlägig. 
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Ma Vermessung 
 

Entscheidungsvorschlag der Agentur zur Erfüllung der formalen Kriterien gemäß Prüfbe- 

richt (Ziffer 1) 

Die formalen Kriterien sind 
 

☒ erfüllt 

 

☐ nicht erfüllt 

 
 

Entscheidungsvorschlag des Gutachtergremiums zur Erfüllung der fachlich-inhaltlichen 

Kriterien gemäß Gutachten (Ziffer 2) 

Die fachlich-inhaltlichen Kriterien sind 
 

☒ erfüllt 

 

☐ nicht erfüllt 

 

 

 
Gesonderte Zustimmung bei reglementierten Studiengängen gemäß § 24 Abs 3 Satz 1 und 

§ 25 Abs. 1 Satz 5 STAKKRVO 
 

Nicht einschlägig. 
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Ma Photogrammetry and Geoinformatics 
 

Entscheidungsvorschlag der Agentur zur Erfüllung der formalen Kriterien gemäß Prüfbe- 

richt (Ziffer 1) 

Die formalen Kriterien sind 
 

☒ erfüllt 

 

☐ nicht erfüllt 

 
 

Entscheidungsvorschlag des Gutachtergremiums zur Erfüllung der fachlich-inhaltlichen 

Kriterien gemäß Gutachten (Ziffer 2) 

Die fachlich-inhaltlichen Kriterien sind 
 

☒ erfüllt 

 

☐ nicht erfüllt 

 

 
Gesonderte Zustimmung bei reglementierten Studiengängen gemäß § 24 Abs 3 Satz 1 und 

§ 25 Abs. 1 Satz 5 STAKKRVO 
 

Nicht einschlägig. 
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Kurzprofile der Studiengänge 
 

Im Selbstbericht erläutert die Hochschule die Einbettung der Studiengänge in die Hochschulstra- 

tegie wie folgt: 

„Seit ihrer Gründung 1832 hat sich die Hochschule für Technik (HFT) Stuttgart von einer Winter- 

schule für Bauhandwerker zu einer innovativen Hochschule für Angewandte Wissenschaften ent- 

wickelt. Mit qualitativ hochwertiger Lehre in 35 Bachelor- und Masterstudiengängen sowie an- 

wendungsbezogener Forschung leistet die Hochschule einen signifikanten Beitrag zur Lösung 

von Gegenwarts- und Zukunftsfragen. Als mittelgroße Hochschule verfügt die HFT Stuttgart über 

ein breites Studienangebot, das neben grundständigen Studiengängen auch interdisziplinäre An- 

gebote anbietet. Ziel ist es, die Studierenden zu einem verantwortungsbewussten, nachhaltigen 

und kompetenten Handeln in einer sich durch Digitalisierung immer schneller wandelnden Ar- 

beitswelt zu befähigen und ganzheitliche Lösungsansätze umzusetzen. 

Die drei Studiengänge aus dem Fachbereich „Vermessung“ der Fakultät „Vermessung, Informatik 

und Mathematik“ liefern dazu einen wesentlichen Beitrag.“ 

 

Ba Vermessung und Geoinformatik 

 
„Beim siebensemestrigen Bachelorstudiengang Vermessung und Geoinformatik handelt es sich 

um den grundständigen Studiengang zum Erwerb der Berufsbefähigung auf Ingenieursniveau für 

das Gebiet der Vermessung und Geoinformatik. Er führt in 7 Semestern Regelstudienzeit zum 

Abschluss, von denen eines ein Praxissemester ist (Betreutes Praktisches Studienprojekt). Die 

Lehrinhalte sind durchgängig praxisbezogen. Im vierten und sechsten Semester kann als partielle 

Vertiefung „Vermessung“ oder „Geoinformatik“ gewählt werden. Der Übergang der Absolventen 

in den gehobenen vermessungstechnischen Verwaltungsdienst des Landes Baden-Württemberg 

ist durch inhaltliche Absprachen gewährleistet.“ 

 

Ma Vermessung 
 

„Der dreisemestrige Masterstudiengang Vermessung (fünfsemestrig in Teilzeit) ist als weiterfüh- 

rendes Studienangebot des Bachelors Vermessung und Geoinformatik angelegt, kann aber auch 

von Absolventen anderer Hochschulen belegt werden. Es gibt zwei Vorlesungssemester mit den 

Semesterkontexten „Industrie- und Ingenieurvermessung“ (im Sommersemester) und „Landma- 

nagement“ (im Wintersemester). Das Studium endet im dritten oder fünften Semester mit der 

Masterarbeit. Die Inhalte des Kontextes „Landmanagement“ dienen der möglichen Zulassung für 

den höheren vermessungstechnischen Verwaltungsdienst (Referendariat) des Landes Baden- 

Württemberg. Während der Vorlesungssemester sind aus dem eigenen sowie dem Angebot an- 

derer Master-Studiengänge an der Hochschule der Architektur, Stadtplanung und im Bauwesen 

und der Informatik Wahlfächer zu wählen, sodass eine individuelle Vertiefung erfolgt.“ 
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Ma Photogrammetry and Geoinformatics 
 

„Der dreisemestrige englischsprachige forschungsorientierte Masterstudiengang Photogram- 

metry and Geoinformatics richtet sich an Studierende aus dem Ausland. Er wurde aus dem Inter- 

nationalen Fortbildungszentrum Photogrammetrie (IPO) für internationale Kunden abgeleitet wo- 

bei Inhalte der Geoinformatik ergänzt wurden. Alle Lehrveranstaltungen werden ausschließlich in 

englischer Sprache angeboten. Der Studiengang ist 1999 in das DAAD Stipendienprogramm für 

Aufbaustudiengänge mit Entwicklungsländerbezug aufgenommen worden.“ 
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Ergänzung im Zuge der Stellungnahme der Hochschule 

In ihrer Stellungnahme erklärt die HFT, dass verpflichtende mehrtägige Exkursionen aus Kosten- 

gründen nicht sinnvoll sind. Es wurde bewusst seit langem (>20 Jahre) keine Pflichtexkursion im 

Curriculum vorgesehen, weil die Teilnahme mit Kosten verbunden ist. Viele Studierende können 

diese Kosten nicht aufbringen oder es gelingt ihnen nur mühsam. Freiwillige mehrtägige Exkursi- 

onsangebote sind jedoch laut HFT wünschenswert und deren Angebot wird regelmäßig überprüft. 

Die Hochschule weist dazu in der sogenannten Exkursionswoche einen bestimmten Zeitraum 

aus. Da diese Angebote seit der Covid19-Pandemie jedoch nicht wieder aufgenommen wurden, 

hält die Gutachtergruppe weiterhin an der Empfehlung fest. 

Bezüglich der weiteren Empfehlung zur Lehrveranstaltungsevaluation erklärt die HFT, dass die 

hochschulweit geltende Evaluationssatzung diese Fragen in wesentlichen Punkten regelt. Die 

von den Studierenden beschriebenen Abweichungen seien Einzelfälle. Auf die einzuhaltenden 

Zusammenfassende Qualitätsbewertung des Gutachtergremiums 

Ba Vermessung und Geoinformatik 

Die Gutachtergruppe hat insgesamt einen positiven Eindruck von der Qualität des Studienange- 

bots. Sie gelangen zu der Einschätzung, dass das Curriculum aufgrund des sowohl aktuellen als 

auch zukunftsweisenden Themenbereichs und der direkten Abstimmung mit Unternehmen aus 

der Vermessungsbranche (Fachbeirat) bzw. der Einbindung von Lehrbeauftragten ein marktge- 

rechtes Angebot darstellt, welches auf die vorhandene Nachfrage antwortet und die Aktualität der 

fachlichen Anforderungen gewährleistet. Den Studierenden werden genügend Wahl- bzw. Ver- 

tiefungsmöglichkeiten geboten, mithilfe derer sie sich gemäß ihren Interessen gezielt spezialisie- 

ren können. Die hohe Betreuungsintensität der Studierenden, den engen Kontakt zwischen Stu- 

dierenden und Lehrenden sowie die Bereitschaft der Lehrenden, die Verbesserungsvorschläge 

der Studierenden umzusetzen, schätzt die Gutachtergruppe ebenso positiv ein. Sowohl die Stu- 

dierenden als auch die Lehrenden profitieren von einer angemessenen Ausstattung. Auch der 

durch den hohen Anteil an Projekten hergestellte Praxisbezug und die daraus hervorgehende 

Berücksichtigung aktueller branchenspezifischer Entwicklungen begrüßt die Gutachtergruppe 

sehr. 

Verbesserungspotential sieht die Gutachtergruppe im Angebot mehrtägiger Exkursionen. Derar- 

tige Angebote wurden trotz ausgewiesener Exkursionswoche seit der Covid19-Pandemie nicht 

wiederaufgenommen. Daher empfiehlt die Gutachtergruppe mehrtägige Exkursionen in regelmä- 

ßigen Abständen in den Studienplan zu integrieren. Um die durchgängige Rückmeldung der 

Lehrevaluationsergebnisse auch unabhängig von der/dem Lehrenden zu gewährleisten, emp- 

fiehlt die Gutachtergruppe außerdem einen Evaluationszeitraum für die Durchführung der Lehr- 

veranstaltungsevaluation und die Rückkoppelung der Ergebnisse festzulegen. 
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Ma Vermessung 
 

Die Gutachtergruppe hat insgesamt einen positiven Eindruck von der Qualität des Studienange- 

bots. Aus Sicht der Gutachtergruppe stellt dieser Masterstudiengang aufgrund der curricularen 

Anpassungen ein marktgerechtes Angebot dar, welches auf die vorhandene Nachfrage antwortet. 

Den Studierenden werden genügend Wahlmöglichkeiten geboten, mithilfe derer sie sich gemäß 

ihren Interessen gezielt spezialisieren können. Die hohe Betreuungsintensität der Studierenden, 

den engen Kontakt zwischen Studierenden und Lehrenden sowie die Bereitschaft der Lehrenden, 

die Verbesserungsvorschläge der Studierenden umzusetzen, schätzt die Gutachtergruppe 

ebenso positiv ein. Sowohl die Studierenden als auch die Lehrenden profitieren von einer ange- 

messenen Ausstattung. Auch der durch den hohen Anteil an Projekten hergestellte Praxisbezug 

und die daraus hervorgehende Berücksichtigung aktueller branchenspezifischer Entwicklungen 

begrüßt die Gutachtergruppe sehr. 

Allerdings ist die Gutachtergruppe der Ansicht, dass aus den Qualifikationszielen hervorgehen 

muss, dass in dem Masterprogramm gegenüber einem Bachelorstudiengang die weiterführende 

Befähigung wissenschaftlichen Arbeitens im Fokus stehen sollte. Sie weist darauf hin, dass der 

Begriff „Grundsätze“ in dem Kontext missverständlich gewählt ist und daher ersetzt werden sollte. 

Verbesserungspotential sieht die Gutachtergruppe außerdem im Angebot mehrtägiger Exkursio- 

nen. Derartige Angebote wurden seit der Covid19-Pandemie nicht wiederaufgenommen. Daher 

empfiehlt die Gutachtergruppe mehrtägige Exkursionen in regelmäßigen Abständen in den Stu- 

dienplan zu integrieren. Um die durchgängige Rückmeldung der Lehrevaluationsergebnisse auch 

unabhängig von der/dem Lehrenden zu gewährleisten, empfiehlt die Gutachtergruppe außerdem 

einen Evaluationszeitraum für die Durchführung der Lehrveranstaltungsevaluation und die Rück- 

koppelung der Ergebnisse festzulegen. 

 Ergänzung im Zuge der Stellungnahme der Hochschule  

Regeln zur Rückmeldung der Ergebnisse werde bereits jetzt zentral hingewiesen, was zukünftig 

verstärkt auf Studiengangsebene erfolgen soll. Laut Evaluationssatzung soll wenn ein Modul zur 

Evaluation ansteht diese nach 2/3 der Lehrveranstaltung in dem Semester stattfinden. Die Rück- 

meldung der Ergebnisse an die Studierenden ist Pflicht und ist auf der Deputatsabrechnung der 

Professor:innen oder bei Lehrbeauftragten bei deren Abrechnung zu bestätigen. Die Gutachter- 

gruppe sieht die Empfehlung damit als erfüllt an, weist jedoch darauf hin, dass dies insbesondere 

auf Studiengangsebene verstärkt überprüft werden sollte. 

Ergänzung in Zuge der Qualitätsverbesserungsschleife 

[…] 
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Die HFT Stuttgart erklärt in ihrer Stellungnahme, dass die alte Formulierung durch folgenden 

Abschnitt in den Qualifikationszielen ersetzt wurde: 

„Fähigkeit zur wissenschaftlichen Präsentation und Erörterung von Ergebnissen sowie zur Wei- 

terentwicklung von wissenschaftlichen Projekten.“ Diese Formulierung geht aus dem Entwurf der 

aktualisierten Studien- und Prüfungsordnung hervor. Die Gutachtergruppe sieht die Auflage damit 

als erfüllt an. 

In ihrer Stellungnahme erklärt die HFT weiterhin, dass verpflichtende mehrtägige Exkursionen 

aus Kostengründen nicht sinnvoll sind. Es wurde bewusst seit langem (>20 Jahre) keine Pflichtex- 

kursion im Curriculum vorgesehen, weil die Teilnahme mit Kosten verbunden ist. Viele Studie- 

rende können diese Kosten nicht aufbringen oder es gelingt ihnen nur mühsam. Freiwillige mehr- 

tägige Exkursionsangebote sind jedoch laut HFT wünschenswert und deren Angebot wird regel- 

mäßig überprüft. Die Hochschule weist dazu in der sogenannten Exkursionswoche einen be- 

stimmten Zeitraum aus. Da diese Angebote seit der Covid19-Pandemie jedoch nicht wieder auf- 

genommen wurden, hält die Gutachtergruppe weiterhin an der Empfehlung fest. 

Bezüglich der weiteren Empfehlung zur Lehrveranstaltungsevaluation erklärt die HFT, dass die 

hochschulweit geltende Evaluationssatzung diese Fragen in wesentlichen Punkten regelt. Die 

von den Studierenden beschriebenen Abweichungen seien Einzelfälle. Auf die einzuhaltenden 

Regeln zur Rückmeldung der Ergebnisse werde bereits jetzt zentral hingewiesen, was zukünftig 

verstärkt auf Studiengangsebene erfolgen soll. Laut Evaluationssatzung soll wenn ein Modul zur 

Evaluation ansteht diese nach 2/3 der Lehrveranstaltung in dem Semester stattfinden. Die Rück- 

meldung der Ergebnisse an die Studierenden ist Pflicht und ist auf der Deputatsabrechnung der 

Professor:innen oder bei Lehrbeauftragten bei deren Abrechnung zu bestätigen. Die Gutachter- 

gruppe sieht die Empfehlung damit als erfüllt an, weist jedoch darauf hin, dass dies insbesondere 

auf Studiengangsebene verstärkt überprüft werden sollte. 

Ergänzung in Zuge der Qualitätsverbesserungsschleife 

[…] 

 
 

Ma Photogrammetry and Geoinformatics 
 

Die Gutachtergruppe hat insgesamt einen positiven Eindruck von der Qualität des Studienange- 

bots. Sie begrüßt, dass das Curriculum alle Aspekte abdeckt, um die überwiegend internationalen 

Studierenden auf eine führende Rolle im Bereich der Photogrammetrie und Geoinformatik vorzu- 

bereiten. Außerdem bewertet sie positiv, dass sich die Studierenden in Wahlpflichtmodulen spe- 

zialisieren können. Aus Sicht der Gutachtergruppe stellt dieser Studiengang dank forschungs- 

und anwendungsorientierter Lehrmethoden, wie beispielsweise den Praxisanteilen innerhalb der 
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Ergänzung im Zuge der Stellungnahme der Hochschule 

Bezüglich der weiteren Empfehlung zur Lehrveranstaltungsevaluation erklärt die HFT, dass die 

hochschulweit geltende Evaluationssatzung diese Fragen in wesentlichen Punkten regelt. Die 

von den Studierenden beschriebenen Abweichungen seien Einzelfälle. Auf die einzuhaltenden 

Regeln zur Rückmeldung der Ergebnisse werde bereits jetzt zentral hingewiesen, was zukünftig 

verstärkt auf Studiengangsebene erfolgen soll. Laut Evaluationssatzung soll wenn ein Modul zur 

Evaluation ansteht diese nach 2/3 der Lehrveranstaltung in dem Semester stattfinden. Die Rück- 

meldung der Ergebnisse an die Studierenden ist Pflicht und ist auf der Deputatsabrechnung der 

Professor:innen oder bei Lehrbeauftragten bei deren Abrechnung zu bestätigen. Die Gutachter- 

gruppe sieht die Empfehlung damit als erfüllt an, weist jedoch darauf hin, dass dies insbesondere 

auf Studiengangsebene verstärkt überprüft werden sollte. 

Ergänzung in Zuge der Qualitätsverbesserungsschleife 

[…] 

Module oder den Projektarbeiten, ein Angebot dar, welches auf die vorhandene Nachfrage ant- 

wortet. Die hohe Betreuungsintensität der Studierenden, den engen Kontakt zwischen Studieren- 

den und Lehrenden sowie die Bereitschaft der Lehrenden, die Verbesserungsvorschläge der Stu- 

dierenden umzusetzen, schätzt die Gutachtergruppe ebenso positiv ein. Sowohl die Studierenden 

als auch die Lehrenden profitieren von einer angemessenen Ausstattung. Auch der durch den 

hohen Anteil an internationalen Studierenden (90-95%) hergestellte kulturelle Austausch begrüßt 

die Gutachtergruppe sehr. 

Verbesserungspotential sieht die Gutachtergruppe in der durchgängigen Rückmeldung der 

Lehrevaluationsergebnisse, auch unabhängig von der/dem Lehrenden. Daher empfiehlt die Gut- 

achtergruppe einen Evaluationszeitraum für die Durchführung der Lehrveranstaltungsevaluation 

und die Rückkoppelung der Ergebnisse festzulegen. 
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Ergänzung im Zuge der Stellungnahme der Hochschule 

[…] 

Ergänzung in Zuge der Qualitätsverbesserungsschleife 

[…] 

1 Prüfbericht: Erfüllung der formalen Kriterien 

(gemäß Art. 2 Abs. 2 StAkkrStV und §§ 3 bis 8 und § 24 Abs. 3 STAKKRVO) 

 

 

Studienstruktur und Studiendauer (§ 3 STAKKRVO) 

Sachstand/Bewertung 

Der Bachelorstudiengang Vermessung und Geoinformatik umfasst 210 ECTS-Punkte bei einer 

Regelstudienzeit von sieben Semestern, während die beiden Masterstudiengänge Vermessung 

sowie Photogrammetry and Geoinformatics 90 ECTS-Punkte bei einer Regelstudienzeit von drei 

Semestern umfassen, so dass eine Gesamtregelstudienzeit im Vollzeitstudium von zehn Semes- 

tern (oder fünf Jahren) nicht überschritten wird. Die drei zu akkreditierenden Studiengänge wer- 

den in Vollzeit angeboten. Der Masterstudiengang Vermessung kann zudem in Teilzeit studiert 

werden, wobei dann eine Regelstudienzeit von fünf Semestern vorgesehen ist. 

Der Bachelorstudiengang Vermessung und Geoinformatik und der Masterstudiengang Vermes- 

sung können zum Winter- und Sommersemester aufgenommen werden, während die Einschrei- 

bung in den internationalen Masterstudiengang nur zum Wintersemester möglich ist. 

 

Entscheidungsvorschlag 

Kriterium ist erfüllt. 

 
 

Studiengangsprofile (§ 4 STAKKRVO) 

Sachstand/Bewertung 

Die beiden Masterstudiengänge sind als konsekutive Studiengänge angelegt. Während der Mas- 

terstudiengang Vermessung als stärker anwendungsorientiert ausgewiesen wird, ist der Master- 

studiengang Photogrammetry and Geoinformatics stärker forschungsorientiert. 

Der Bachelorstudiengang sieht eine Abschlussarbeit im Umfang von 12 ECTS-Punkten (ohne 

Bachelorseminar) vor, während der Masterstudiengang Vermessung mit einer Abschlussarbeit 

abschließt, die mit 25 ECTS-Punkten kreditiert wird. Der Masterstudiengang Photogrammetry and 

Geoinformatics sieht eine Abschlussarbeit im Umfang von 24 ECTS-Punkten vor. 

Laut § 23 der Studien- und Prüfungsordnung für Bachelor- und Masterstudiengänge der Hoch- 

schule für Technik Stuttgart weisen die Studierenden in den zu akkreditierenden Programmen mit 

der Abschlussarbeit nach, dass sie ihr Fach beherrschen und in der Lage sind, innerhalb einer 
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Ergänzung im Zuge der Stellungnahme der Hochschule 

[…] 

Ergänzung in Zuge der Qualitätsverbesserungsschleife 

[…] 

vorgegebenen Frist ein Problem aus ihrem Fach selbständig und wissenschaftlich zu bearbeiten 

und das Ergebnis fachlich und sprachlich angemessen darzustellen. 

Entscheidungsvorschlag 

Kriterium ist erfüllt. 

 
 

Zugangsvoraussetzungen und Übergänge zwischen Studienangeboten (§ 5 STAKKRVO) 

Sachstand/Bewertung 

Die Zugangsvoraussetzungen für die Studiengänge sind in der Studien- und Prüfungsordnung für 

Bachelor- und Masterstudiengänge, in den Zugangs-, Zulassungs- und Auswahlsatzungen für 

jeden Studiengang sowie gemäß den landesrechtlichen Vorgaben geregelt. Voraussetzung für 

den Zugang zum Masterstudiengang Vermessung ist „ein überdurchschnittlich guter Abschluss 

eines Hochschulstudiums mit mindestens dreieinhalbjähriger Regelstudienzeit an einer deut- 

schen Hochschule oder an einer vergleichbaren ausländischen Hochschule im Profil Vermessung 

und Geoinformatik oder einem Studium mit wesentlichen Inhalten aus der Vermessung und 

Geoinformatik. Überdurchschnittlich gut bedeutet 2,5 oder besser (deutsches Benotungssystem) 

im Notendurchschnitt. Dabei kann der Notendurchschnitt des Erststudiums durch einschlägige 

Praxiszeiten nach dem Erststudium um 0,1 je 6 Monate Praxiszeit, maximal um 0,3 angehoben 

werden. Ausländische Durchschnittsnoten sind entsprechend umzurechnen. Für diese Umrech- 

nung wird die modifizierte Bayerische Formel angewandt.“ 

Die Zulassung kann auch erfolgen, wenn ein erster berufsqualifizierender Hochschulabschluss 

mit 6 Semestern Regelstudienzeit bzw. 180 ECTS-Punkten vorliegt. Dann müssen innerhalb ei- 

nes Jahres zusätzliche relevante Studienleistungen im Umfang von 30 ECTS-Punkten nachge- 

wiesen oder während des Masterstudiums erworben werden. Die Auswahl geeigneter Module 

erfolgt in Absprache mit dem Studiendeka:in. In Zweifelsfällen wird der Prüfungsausschuss zu- 

gezogen. 

Ausländische Studienbewerber:innen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist und die keine sog. 

„Bildungsinländer“ sind, müssen deutsche Sprachkenntnisse nachweisen, um eine Zulassung 

bzw. Immatrikulation zu erhalten. Als Sprachprüfung anerkannt wird ein Zeugnis der Deutschen 

Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber:innen (DSH-2 oder 

DSH-3) oder ein vergleichbares Zeugnis einer anderen Sprachschule (z.B. Goethe-Institut). In 
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Ergänzung im Zuge der Stellungnahme der Hochschule 

[…] 

Ergänzung in Zuge der Qualitätsverbesserungsschleife 

[…] 

Einzelfällen kann die sprachliche Studierfähigkeit in Deutsch einer:s Bewerber:in durch die oder- 

den Vorsitzende:n des Prüfungsausschusses für den Studiengang im persönlichen Kontakt ge- 

prüft werden. 

Zulassungsvoraussetzung für den Masterstudiengang Photogrammetry and Geoinformatics ist 

ein „überdurchschnittlich gut abgeschlossenes natur- oder ingenieurwissenschaftliches Hoch- 

schulstudium oder ein abgeschlossenes Hochschulstudium in einem anderen Fach mit mindes- 

tens 35%-Anteil der Fächer Mathematik, Statistik, Photogrammetrie / Fernerkundung, Geo-Infor- 

mationssysteme oder Programmieren in einem mit Geodaten befassten Berufszweig an einer 

deutschen Hochschule oder an einer vergleichbaren ausländischen Hochschule. Der erste be- 

rufsqualifizierende Hochschulabschluss muss mindestens 210 ECTS-Punkte umfassen, die einer 

Regelstudienzeit von 7 Semestern entsprechen.“ 

Die eben aufgeführten Zulassungskriterien bei einem ersten berufsqualifizierenden Hochschul- 

abschluss mit 6 Semestern Regelstudienzeit bzw. 180 ECTS-Punkten gelten ebenso für diesen 

Masterstudiengang. 

Außerdem müssen Bewerber:innen qualifizierte englische Sprachkenntnisse besitzen, die in der 

Regel durch einen TOEFL-Test (computer based mindestens 213 Punkte, paper based mindes- 

tens 550 Punkte, Internet-based mindestens 79 Punkte) nachgewiesen werden. Ersatzweise wird 

auch ein IELTS-Test mit einem Ergebnis von Band 6,0 und höher akzeptiert. 

 

Entscheidungsvorschlag 

Kriterium ist erfüllt. 

 
 

Abschlüsse und Abschlussbezeichnungen (§ 6 STAKKRVO) 

Sachstand/Bewertung 

Die Hochschule für Technik Stuttgart vergibt in den drei zu akkreditierenden Programmen nur 

jeweils einen Abschlussgrad für einen erfolgreichen Studienabschluss. Der jeweils vorgesehene 

Abschlussgrad „Bachelor of Engineering“ (B. Eng.), „Master of Engineering“ (M. Eng.) und „Mas- 

ter of Science“ (M. Sc.) wird entsprechend den Vorgaben vergeben. 

Die vorgelegten Muster der Diploma Supplements informieren Außenstehende angemessen über 

Ziele, angestrebte Lernergebnisse, Struktur und Niveau des Studiengangs sowie über die indivi- 

duelle Leistung der Studierenden. Sie entsprechen dem aktuellen von der HRK veröffentlichtem 
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Ergänzung im Zuge der Stellungnahme der Hochschule 

[…] 

Ergänzung in Zuge der Qualitätsverbesserungsschleife 

[…] 

Muster. Zusätzlich weist die Hochschule statistische Daten gemäß ECTS Users‘ Guide zur Ein- 

ordnung des individuellen Abschlusses aus. 

Entscheidungsvorschlag 

Kriterium ist erfüllt. 

 
 

Modularisierung (§ 7 STAKKRVO) 

Sachstand/Bewertung 

Die drei zu akkreditierenden Studiengänge sind vollständig modularisiert. Jedes Modul umfasst 

zeitlich und thematisch abgegrenzte Studieninhalte und kann innerhalb eines Semester studiert 

werden (bis auf drei Module im Bachelorstudiengang, die im Selbstbericht didaktisch begründet 

sind). Die Module des Bachelorstudiengangs haben zumeist einen Umfang von 5 bis 9 ECTS- 

Punkten. Ausnahmen bilden die Module „Fremdsprache 1 und 2“ mit jeweils 2 ECTS-Punkten, 

„Physik“, „CAD und Visualisierung“, „Geodaten“, „Angewandte Photogrammetrie“, „Präsentation 

und wissenschaftliches Arbeiten“ und „Geodätische Messtechnik (Totalstation)“ mit jeweils 4 

ECTS-Punkten. Auch die Bachelorarbeit mit 12 ECTS-Punkten und das „Betreute praktische Stu- 

dienprojekt“ (inkl. Projektdokumentation und -präsentation) im Umfang von 30 ECTS-Punkten 

sind Ausnahmen. 

Die Module des Masterstudiengangs Vermessung haben grundsätzlich einen Umfang von 5 

ECTS-Punkten. Ausnahmen sind die Wahlvertiefungsmodule mit jeweils 2, 4, 6 oder 7 ECTS- 

Punkten sowie die Masterarbeit mit 25 ECTS-Punkten. Die Module des Masterstudiengangs Pho- 

togrammetry and Geoinformatics haben zumeist einen Umfang von 6 ECTS-Punkten. Ausnah- 

men sind die Wahlpflichtmodule mit jeweils 2 oder 4 ECTS-Punkten, das Modul „Sustainability, 

Intercultural, Language and Media Competence“ mit 8 ECTS-Punkten sowie die Module „GIS“ 

und „Photogrammetry and Remote Sensing“ mit jeweils 9 ECTS-Punkten. Auch die Masterarbeit 

mit 24 ECTS-Punkten ist eine Ausnahme. 

Detaillierte Darstellungen der einzelnen Module sind den Modulhandbüchern zu entnehmen, wel- 

che auf der Internetseite der Hochschule veröffentlicht sind. 

Die Modulbeschreibungen geben Auskunft über Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls, Lehr- 

und Lernformen, Voraussetzungen für die Teilnahme, Voraussetzungen für die Vergabe von 

ECTS-Leistungspunkten, ECTS-Leistungspunkte und Benotung, Arbeitsaufwand und Dauer des 
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Ergänzung im Zuge der Stellungnahme der Hochschule 

[…] 

Ergänzung in Zuge der Qualitätsverbesserungsschleife 

[…] 

Ergänzung im Zuge der Stellungnahme der Hochschule 

[…] 

Ergänzung in Zuge der Qualitätsverbesserungsschleife 

[…] 

Moduls, Verwendbarkeit des entsprechenden Moduls in anderen Studiengängen und Häufigkeit 

des Angebots des Moduls. 

 

Entscheidungsvorschlag 

Kriterium ist erfüllt. 

 
 

Leistungspunktesystem (§ 8 STAKKRVO) 

Sachstand/Bewertung 

Die Hochschule für Technik Stuttgart hat ECTS-Punkte als Kreditpunktesystem eingeführt und 

jedem Modul ECTS-Punkte zugeordnet, die den vorgesehenen Arbeitsaufwand widerspiegeln. 

Einem ECTS-Punkt legt die Hochschule für Technik Stuttgart laut § 1 der Studien- und Prüfungs- 

ordnung für Bachelor- und Masterstudiengänge dabei 30 Stunden studentischen Arbeitsaufwand 

zugrunde. 

Für ein Modul werden ECTS-Leistungspunkte gewährt, wenn die vorgesehenen Leistungen nach- 

gewiesen werden. Für den Masterabschluss werden unter Einbeziehung des vorangehenden 

Studiums 300 ECTS-Leistungspunkte vergeben. 

Die einzelnen Semester umfassen im Bachelorstudiengang sowie im Masterstudiengang 

Vermessung durchgehend 30 ECTS-Punkte. In Teilzeit wird die Erbringung einer Leistung im 

Umfang von 15 ECTS-Punkten je (Teilzeit)Semester empfohlen. Im ersten Semester des Mas- 

terstudiengangs Photogrammetry and Geoinformatics hat die zu erbringende Leistung einen Um- 

fang von 32 ECTS-Punkten. Grund hierfür sind umfangreiche praktische Teile, die als Blockver- 

anstaltungen zu den Modulen „Photogrammetry and Remote Sensing“ und „GIS“ gehalten wer- 

den. Im zweiten Semester wird die Anzahl von 30 ECTS-Punkten eingehalten. Im dritten Semes- 

ter beträgt der Umfang mit dem Modul „Research Seminar“ (4 ECTS-Punkte) und der Masterar- 

beit (24 ECTS-Punkte) insgesamt 28 ECTS-Punkte. Die Hochschule erfüllt somit die formalen 

Vorgaben an das Kreditpunktesystem. 

Entscheidungsvorschlag 
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Ergänzung im Zuge der Stellungnahme der Hochschule 

[…] 

Ergänzung in Zuge der Qualitätsverbesserungsschleife 

[…] 

Kriterium ist erfüllt. 

 
 

Anerkennung und Anrechnung (Art. 2 Abs. 2 StAkkrStV) 

Sachstand/Bewertung 

In § 15 der Studien- und Prüfungsordnung für Bachelor- und Masterstudiengänge legt die Hoch- 

schule für Technik Stuttgart fest, dass Studien- und Prüfungsleistungen sowie Studien- und be- 

rufspraktische Zeiten, die im Rahmen eines Studiums an einer anderen Hochschule in Deutsch- 

land oder im Ausland erbracht wurden, anzuerkennen sind, sofern keine wesentlichen Unter- 

schiede zwischen den erworbenen und den an der aufnehmenden Hochschule zu erwerbenden 

Kenntnissen und Fähigkeiten bestehen. 

Auch außerhochschulisch erworbene Leistungen können grundsätzlich angerechnet werden, so- 

lange die erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten gleichwertig zu den zu ersetzenden Modulen 

der beiden Hochschulen sind. Es ist verbindlich festgelegt, dass außerhochschulisch erworbene 

Kenntnisse nur in einem Umfang von bis zur Hälfte auf die zu erbringenden Prüfungen und Stu- 

dienleistungen angerechnet werden können. 

Entscheidungsvorschlag 

Kriterium ist erfüllt. 

 

 
Besondere Kriterien für Kooperationen mit nichthochschulischen Einrichtungen (§ 9 

STAKKRVO) 

Nicht einschlägig. 

 

 
Sonderregelungen für Joint-Degree-Programme (§ 10 STAKKRVO) 

Nicht einschlägig. 
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2 Gutachten: Erfüllung der fachlich-inhaltlichen Kriterien 
 

2.1 Schwerpunkte der Bewertung / Fokus der Qualitätsentwicklung 

Der Masterstudiengang Photogrammetry and Geoinformatics wurde zuletzt 2016 akkreditiert, 

während der Bachelorstudiengang Vermessung und Geoinformatik und der Masterstudiengang 

Vermessung zuletzt 2018 begutachtet wurden. Mit Bezug auf die letzte Reakkreditierung beurteilt 

die Gutachtergruppe während dieses Akkreditierungsverfahrens besonders die Curricula, die Zu- 

gangsvoraussetzungen und die Mobilitätsbedingungen. Weitere Schwerpunkte der Diskussion 

sind die QM-Instrumente, insbesondere die Lehrveranstaltungsevaluation und die Studienkom- 

missionen. Mit Blick auf den Aspekt der Studierbarkeit werden die Regelstudienzeiten und Ab- 

schlussquoten diskutiert. 

Das System der Studien- und Prüfungsordnungen an der HFT Stuttgart mit der Gliederung in den 

allgemeinen Teil A für alle Bachelor- und Masterstudiengänge und den studiengangspezifischen 

Teil B soll im Laufe des Sommersemesters 2024 reformiert werden. Die Hochschulleitung und 

die Programmverantwortlichen teilen dem Gutachtergremium während der Auditgespräche mit, 

dass die diesem Akkreditierungsverfahren zugrundeliegenden Studien- und Prüfungsordnungen 

nur formal, nicht aber inhaltlich angepasst werden. Für dieses Reakkreditierungsverfahren hat 

die HFT Stuttgart beschlossen, die Studien- und Prüfungsordnungen der drei Studiengänge in 

der nach wie vor gültigen Form vorzubereiten und in der ersten Genehmigungsinstanz, dem Fa- 

kultätsrat, vorzulegen. Der Fakultätsrat hat den drei Studien- und Prüfungsordnungen am 

10.4.2024 zugestimmt. Die an der gesamten HFT gerade in Überarbeitung befindlichen Neufas- 

sungen der Studien- und Prüfungsordnungen finden hier keine Berücksichtigung. 

2.2 Erfüllung der fachlich-inhaltlichen Kriterien 

(gemäß Art. 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 StAkkrStV i.V. mit Art. 4 Abs. 3 Satz 2a StAkkrStV und §§ 11 bis 16; §§ 19- 

21 und § 24 Abs. 4 STAKKRVO) 

 

Qualifikationsziele und Abschlussniveau (§ 11 STAKKRVO) 

Ba Vermessung und Geoinformatik 

Sachstand 
 

Die HFT Stuttgart hat für den Bachelorstudiengang Vermessung und Geoinformatik Qualifikati- 

onsziele definiert und diese im Selbstbericht, in der Studien- und Prüfungsordnung sowie im Dip- 

loma Supplement und auf der Website verankert bzw. zugänglich gemacht: 

 „Kenntnis der fachtechnischen Grundlagen für die wichtigsten Berufsfelder der Vermes- 

sung und Geoinformatik und für deren Handlungsfelder, 

 Ingenieurmäßige Planung, Durchführung und Auswertung von Vermessungen, 
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 Ingenieurmäßige Erfassung, Verarbeitung, Analyse und Präsentation raumbezogener Da- 

ten in typischen Einsatzszenarien der Geoinformatik, 

 Verständnis der rechtlichen, betriebswirtschaftlichen und ethischen Dimensionen des ei- 

genen fachlichen Handelns, 

 Kommunikation und Zusammenarbeit im intra- und interdisziplinären Umfeld, auch in der 

Fremdsprache Englisch.“ 

Diese Qualifikationsziele werden durch ein ausführliches Kompetenzprofil ergänzt: 
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Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Die Gutachtergruppe hält fest, dass die HFT Stuttgart für den Studiengang Qualifikationsziele 

definiert hat, die sowohl die Persönlichkeitsbildung der Studierenden im Hinblick auf ihre spätere 

zivilgesellschaftliche, politische und kulturelle Rolle hinsichtlich der gesellschaftlichen Bedeutung 

von Vermessung und Geoinformatik als auch ihre fachliche und wissenschaftliche Befähigung 

berücksichtigen und sich jeweils eindeutig auf die Stufe 6 des europäischen Qualifikationsrah- 

mens beziehen. Weiterhin konstatiert die Gutachtergruppe, dass die Qualifikationsziele des Stu- 

diengangs sowohl Grundlagen als auch Vertiefungsmöglichkeiten abdecken. Außerdem ist sie 

der Ansicht, dass die Absolvent:innen mit dem angestrebten Profil in ihrem gesellschaftlichen 

Engagement gefördert werden, gute Anstellungschancen in den von der Hochschule angegebe- 

nen Branchen haben und auch ein weiterführendes Masterstudium erfolgreich absolvieren kön- 

nen. 

 

Ergänzung im Zuge der Stellungnahme der Hochschule 

[…] 

Ergänzung in Zuge der Qualitätsverbesserungsschleife 
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 […]  

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt. 
 

Ma Vermessung 

Sachstand 

Die HFT Stuttgart hat für den Masterstudiengang Vermessung Qualifikationsziele definiert und 

diese im Selbstbericht, in der Studien- und Prüfungsordnung sowie im Diploma Supplement und 

auf der Website verankert bzw. zugänglich gemacht: 

 „Vertiefte Kenntnis der fachtechnischen Grundlagen der Berufsfelder der Ingenieurver- 

messung und des behördlichen Vermessungswesens, die zuvor in einem Bachelor-Stu- 

dium im Bereich der Vermessung mit oder ohne Geoinformatik erworben wurden. 

 Fähigkeit zur selbständigen Konzeption, Durchführung, Auswertung und Beurteilung von 

Vermessungsprojekten aus der Industrie- und Ingenieurvermessung sowie des behördli- 

chen Vermessungswesens. 

 Vertiefte Kenntnisse der physikalischen Grundlagen und deren mathematische Modellie- 

rung für die Erd- und Landesvermessung. 

 Fundiertes Verständnis für den Zusammenhang zwischen Messmethoden, verwendeten 

Mess-systemen, Auswerteverfahren und den Ergebnissen, einschließlich deren Qualitäts- 

maße. 

 Kenntnis von Verfahren und Vorgehensweisen des behördlichen Vermessungswesens in 

Vorbereitung auf eine Laufbahn im höheren Dienst in der Vermessungs- und Flurneuord- 

nungsverwaltung. 

 Aufbereitung und Kommunikation von Ergebnissen nach wissenschaftlichen Grundsät- 

zen. 

 Fähigkeit zur interdisziplinären Zusammenarbeit in Projektteams.“ 
 

Diese Qualifikationsziele werden durch ein ausführliches Kompetenzprofil ergänzt: 
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Ergänzung im Zuge der Stellungnahme der Hochschule 

Die HFT Stuttgart erklärt in ihrer Stellungnahme, dass die alte Formulierung durch folgenden 

Abschnitt ersetzt wurde: 

 

 
 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Die Gutachtergruppe hält fest, dass die HFT Stuttgart für den Studiengang Qualifikationsziele 

definiert hat, die sowohl die Persönlichkeitsbildung der Studierenden im Hinblick auf ihre spätere 

zivilgesellschaftliche, politische und kulturelle Rolle hinsichtlich der gesellschaftlichen Bedeutung 

von Vermessung als auch ihre fachliche und wissenschaftliche Befähigung berücksichtigen und 

sich eindeutig auf die Stufe 7 des europäischen Qualifikationsrahmens beziehen. Weiterhin kon- 

statiert die Gutachtergruppe, dass die Qualifikationsziele des Studiengangs sinnvoll auf denen 

eines vorhergehenden Bachelorstudiengangs aufbauen, diese erweitern und durch gezielte Spe- 

zialisierung vertiefen. Sie ist der Auffassung, dass das von der Hochschule dargestellte Profil 

sowohl zur Übernahme einer Berufstätigkeit in den aufgeführten Bereichen als auch zur selbst- 

ständigen Durchführung eines Forschungsvorhabens im Rahmen einer Promotion geeignet ist. 

Allerdings fällt der Gutachtergruppe auf, dass die Qualifikationsziele des Masterstudiengangs die 

„Aufbereitung und Kommunikation von Ergebnissen nach wissenschaftlichen Grundsätzen“ vor- 

sehen. Die Gutachtergruppe ist der Ansicht, dass aus den Qualifikationszielen hervorgehen 

muss, dass in dem Masterprogramm gegenüber einem Bachelorstudiengang die weiterführende 

Befähigung wissenschaftlichen Arbeitens im Fokus steht. Sie weist darauf hin, dass der Begriff 

„Grundsätze“ in dem Kontext missverständlich gewählt ist und daher ersetzt werden sollte. 
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Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt. 
 

Ma Photogrammetry and Geoinformatics 

Sachstand 

Die HFT Stuttgart hat für den Masterstudiengang Photogrammetry and Geoinformatics Qualifika- 

tionsziele definiert und diese im Selbstbericht, in der Studien- und Prüfungsordnung sowie im 

Diploma Supplement und auf der Website verankert bzw. zugänglich gemacht: 

 „Sicherheit im Beherrschen der Werkzeuge zur praxisgerechten Lösung komplexer räum- 

licher Aufgabenstellungen und die Fähigkeit, andere Mitarbeiter entsprechend anzuleiten. 

 Fähigkeit, Konzepte der Geoinformation im Management von staatlichen Institutionen und 

privaten Firmen zu vertreten und entsprechend zu beraten. 

 Fähigkeit, Projekte mit Bezug zur Geoinformation in den unterschiedlichsten Bereichen 

verantwortlich und selbstständig durchzuführen. 

 Tiefgreifendes Verständnis und Wissen über die Bedeutung von Geoinformation zur Lö- 

sung gesellschaftlicher und technischer Aufgaben unter Berücksichtigung von Aspekten 

der Nachhaltigkeit. 

 Fähigkeit zur Aufbereitung und Kommunikation von Ergebnissen nach wissenschaftlichen 

Grundsätzen. 

 Fähigkeit zur Zusammenarbeit in interdisziplinären und multikulturellen Projektteams.“ 

Diese Qualifikationsziele werden durch ein ausführliches Kompetenzprofil ergänzt: 

„Fähigkeit zur wissenschaftlichen Präsentation und Erörterung von Ergebnissen sowie zur Wei- 

terentwicklung von wissenschaftlichen Projekten.“ Diese Formulierung geht aus dem Entwurf der 

aktualisierten Studien- und Prüfungsordnung hervor. Die Gutachtergruppe sieht die Auflage damit 

als erfüllt an. 

Ergänzung in Zuge der Qualitätsverbesserungsschleife 

[…] 
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Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Die Gutachtergruppe hält fest, dass die HFT Stuttgart für den Studiengang Qualifikationsziele 

definiert hat, die sowohl die Persönlichkeitsbildung der Studierenden im Hinblick auf ihre spätere 

zivilgesellschaftliche, politische und kulturelle Rolle hinsichtlich der gesellschaftlichen Bedeutung 

von Photogrammetrie und Geoinformatik als auch ihre fachliche und wissenschaftliche Befähi- 

gung berücksichtigen und sich eindeutig auf die Stufe 7 des europäischen Qualifikationsrahmens 

beziehen. Weiterhin konstatiert die Gutachtergruppe, dass die Qualifikationsziele des Studien- 

gangs sinnvoll auf denen eines vorhergehenden Bachelorstudiengangs aufbauen, diese erwei- 

tern und durch gezielte Spezialisierung vertiefen. Sie ist der Auffassung, dass das von der Hoch- 

schule dargestellte Profil sowohl zur Übernahme einer Berufstätigkeit in den aufgeführten Berei- 

chen als auch zur selbstständigen Durchführung eines Forschungsvorhabens im Rahmen einer 

Promotion geeignet ist. 

 

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt. 

Ergänzung im Zuge der Stellungnahme der Hochschule 

[…] 

Ergänzung in Zuge der Qualitätsverbesserungsschleife 

[…] 
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Schlüssiges Studiengangskonzept und adäquate Umsetzung (§ 12 STAKKRVO) 

Curriculum (§ 12 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 und 5 STAKKRVO) 

a) Studiengangsübergreifende Aspekte 

Sachstand 

Modularisierung 

Die drei zu akkreditierenden Studiengänge sind vollständig modularisiert. Jedes Modul umfasst 

zeitlich und thematisch abgegrenzte Studieninhalte und kann innerhalb eines Semester studiert 

werden (bis auf drei Module im Bachelorstudiengang, die im Selbstbericht didaktisch begründet 

sind). Die Module des Bachelorstudiengangs haben zumeist einen Umfang von 5 bis 9 ECTS- 

Punkten. Ausnahmen bilden die Module „Fremdsprache 1 und 2“ mit jeweils 2 ECTS-Punkten, 

„Physik“, „CAD und Visualisierung“, „Geodaten“, „Angewandte Photogrammetrie“, „Präsentation 

und wissenschaftliches Arbeiten“ und „Geodätische Messtechnik (Totalstation)“ mit jeweils 4 

ECTS-Punkten. Auch die Bachelorarbeit mit 12 ECTS-Punkten und das „Betreute praktische Stu- 

dienprojekt (inkl. Projektdokumentation und -präsentation) im Umfang von 30 ECTS-Punkten sind 

Ausnahmen. 

Die Module des Masterstudiengangs Vermessung haben grundsätzlich einen Umfang von 5 

ECTS-Punkten. Ausnahmen sind die Wahlvertiefungsmodule mit jeweils 2, 4, 6 oder 7 ECTS- 

Punkten sowie die Masterarbeit mit 25 ECTS-Punkten. Die Module des Masterstudiengangs Pho- 

togrammetry and Geoinformatics haben zumeist einen Umfang von 6 ECTS-Punkten. Ausnah- 

men sind die Wahlpflichtmodule mit jeweils 2 oder 4 ECTS-Punkten, das Modul „Sustainability, 

Intercultural, Language and Media Competence“ mit 8 ECTS-Punkten sowie die Module „GIS“ 

und „Photogrammetry and Remote Sensing“ mit jeweils 9 ECTS-Punkten. Auch die Masterarbeit 

mit 24 ECTS-Punkten ist eine Ausnahme. 

Didaktik 

In den drei Studiengängen wird an sogenannten „Modultagen“ gelehrt. Lehrveranstaltungen wer- 

den dazu im Stundenplan an einem Vor- oder Nachmittag der Woche angesetzt. Typisch sind an 

den Modultagen 90-minütige oder nach Bedarf längere Impulsvorlesungen und anschließende 

Übungen, die zunächst angeleitet werden und in selbstgesteuerte Übungsanteile übergehen. 

Dies betrifft nicht nur typische Vermessungsmodule, sondern auch Module mit Geoinformatikin- 

halten. Die Hochschule stellt den Studierenden hierfür PC-Arbeitsplätze zur Verfügung und aktu- 

alisiert die notwendige Software. Studierende können auch eigene Rechner mitbringen. 

Bezüglich der Module „Integriertes Vermessungsprojekt“ und „Interdisziplinäres GIS Projekt“ im 

Bachelorstudiengang Vermessung und Geoinformatik, „Projekt Landmanagement“ im Masterstu- 

diengang Vermessung sowie „Photogrammetric Practice“ und „GIS Practice“ als Bestandteile der 
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Module „Photogrammetry and Remote Sensing“ und „GIS“ im Masterstudiengang Photogram- 

metry and Geoinformatics wird von dem regelmäßigen wöchentlichen Modultagsschema abge- 

wichen. Letztere finden als zweiwöchige Projektveranstaltungen statt (erstes Semester). Hinzu 

kommen die Module „Geoinformatic Information Systems“ und „Remote Sensing Studios“ im 

zweiten Semester. 

In den Projektmodulen werden spezifische, anwendungsbezogene Themen in Projekten erarbei- 

tet und bereits erworbenes Fachwissen projektbezogen eingesetzt. Die Konzeption dieser Mo- 

dule soll eine flexible, zeitgemäße Auswahl der Themen und Gestaltung der Inhalte sowie fach- 

übergreifendes Arbeiten erlauben. In den Projekten arbeiten die Studierenden weitgehend selbst- 

ständig unter wissenschaftlicher Leitung der/s Lehrenden. Die Projekte werden einzeln oder in 

Gruppen durchgeführt, um bei den Studierenden zum einen das Arbeiten im Team und zum an- 

deren das selbstständige Erarbeiten neuer Sachverhalte zu fördern. Die Studierenden erhalten 

von den Lehrenden Feedback und Verbesserungsvorschläge, die sie auf ihr eigenes Projekt an- 

wenden können. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Modularisierung 

Die einzelnen Module bilden in sich abgeschlossene und aus Sicht der Gutachtergruppe sinnvoll 

zusammengesetzte Lehr- und Lerneinheiten. Die Abfolge der Module in den drei Studiengängen 

berücksichtigt die inhaltliche Abhängigkeit. Einzelne Modulnamen, in denen sich noch der frühere 

Begriff „Geomatik“ findet, sollten dennoch angepasst werden. 

Allerdings diskutiert die Gutachtergruppe mit den Programmverantwortlichen und den Studieren- 

den die Kleinteiligkeit der Module in den drei Studiengängen, da die meisten Module aus mehre- 

ren „Themenabschnitten“ bestehen, die jeweils einen Umfang von weniger als 5 ECTS-Punkten 

haben. Die Programmverantwortlichen begründen, dass dies vor allem den Studienprojekten und 

Projektarbeiten im Allgemeinen geschuldet sei. Die Modulaufteilung soll so nach den zahlreichen 

Anpassungen im Zuge der letzten Reakkreditierungen die gelebte Praxis widerspiegeln. Zudem 

erläutert die Hochschule diese Kleinteiligkeit im ihrem Selbstbericht im Detail. Die Studierenden 

bestätigen dies. Die Gutachtergruppe kann die Erklärungen nachvollziehen. Inwiefern auch die 

damit verbundene Anzahl an Teilprüfungen gerechtfertigt ist, wird unter § 12 Abs. 5 näher behan- 

delt. 

Didaktik 

Aus Sicht der Gutachtergruppe sind die verschiedenen Lehrformen gut geeignet, um die Studien- 

ziele umzusetzen. Insbesondere die intensiv betreute praktische Studienphase im Bachelorstu- 

diengang, Projekte und Gruppenarbeiten (in allen Studiengängen), in denen die Studierenden 

neben der Anwendung der theoretisch erworbenen fachlichen Fähigkeiten auch Teamfähigkeit 
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und Organisation der Projektdurchführung einüben, sieht die Gutachtergruppe sehr positiv. Au- 

ßerdem begrüßt sie, dass die Studierenden im Verlauf ihres Studiums Kenntnisse in der Anwen- 

dung wissenschaftlicher Methoden erwerben, um praxisorientierte Fragestellungen zu bearbei- 

ten. Dies umfasst sowohl die formalen Aspekte wissenschaftlichen Arbeitens als auch die Metho- 

dologie, einschließlich der eigenständigen Formulierung von Problemen, Analyse, Synthese, kri- 

tischer Betrachtung und gegebenenfalls empirischer Überprüfung. Die Studierenden profitieren 

von regelmäßigem Feedback zu ihrem Lernfortschritt. Zudem wird der Austausch und Dialog mit 

der Praxis gesucht, indem einerseits Lehrbeauftragte entsprechende Studieninhalte übernehmen 

und andererseits ein intensiver Austausch mit dem Fachbeirat gepflegt wird, um Inhalte an den 

neuesten Stand von Forschung und Anwendung anzupassen. 

Allerdings äußern die Studierenden den Wunsch nach mehrtägigen Exkursionen, die es ermög- 

lichen, die im Studium vermittelten theoretischen Inhalte in der berufspraktischen Anwendung 

spiegeln zu können. Die Programmverantwortlichen erklären daraufhin, dass insbesondere im 

Bachelorstudiengang eine Exkursionswoche im Curriculum vorgesehen ist. Auch in den Master- 

studiengängen wurden vor der Covid19-Pandemie regelmäßig Exkursionen angeboten (teilweise 

in Verbindung mit DAAD-geförderten Projekten). Die Angebote wurden seit der Covid19-Pande- 

mie jedoch nicht wiederaufgenommen. Daher empfiehlt die Gutachtergruppe wieder solche mehr- 

tägigen Exkursionen in regelmäßigen Abständen in den Studienplan des Bachelorstudiengangs 

Vermessung und Geoinformatik sowie des Masterstudiengangs Vermessung zu integrieren. 

b) Studiengangsspezifische Bewertung 
 

Ba Vermessung und Geoinformatik 

Sachstand 

Curriculum 

Der Bachelorstudiengang umfasst sieben Semester und 210 ECTS-Punkte. Der Studienbeginn 

ist sowohl zum Wintersemester als auch zum Sommersemester möglich. Die anfallenden Lehr- 

module sind der Abbildung 1 zu entnehmen. Dabei gestaltet sich die Abfolge der Module unter- 

schiedlich bei einem Studienbeginn im Wintersemester (75% der Studienanfänger:innen) und im 

Sommersemester. Die Module sind so definiert, dass sie in beiden Versionen durchlaufen werden 

können. Beim Studienbeginn im Wintersemester werden die Module im ersten bis siebten Se- 

mester gemäß den folgenden Studienplan absolviert: 
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Demnach gliedert sich das Bachelorstudium in ein zweisemestriges Grundstudium und ein an- 

schließendes fünfsemestriges Hauptstudium. Im Grundstudium werden die mathematisch-natur- 

wissenschaftlichen Grundlagen (z.B. „Mathematik 1 und 2“, „Physik“, „Grundlagen Geographi- 

scher Informationssysteme“) und erste Fachkenntnisse in den Bereichen „CAD und Visualisie- 

rung“, „Satellitengesteuerte Positionsbestimmung“ sowie „IT und Programmierung“ vermittelt. Au- 

ßerdem belegen Studierende Module, die der Förderung der individuellen Schlüsselkompetenzen 

und Fremdsprachen dienen. 

Im dritten Semester werden diese Kenntnisse mit Blick auf „Ausgleichungsrechnung und Statistik“ 

sowie „Ingenieurbau und Ingenieurvermessung“, „Räumliche Datenbanken und Datenmodellie- 

rung“ und „Geodaten“ vertieft. Außerdem bearbeiten die Studierenden ein „Interdisziplinäres GIS- 

Projekt“. Vor dem vierten Semester wird zwischen den beiden Vertiefungsrichtungen „Vermes- 

sung“ und „Geoinformatik“ gewählt. Das im vierten Semester zu belegende Vertiefungsmodul ist 

entweder „Grundlagen BIM und Modellierung“ (V1, bei Vertiefung in Vermessung) oder „Program- 

mierung in der Geomatik“ (G1, bei Vertiefung in Geoinformatik). Darüber hinaus belegen die Stu- 

dierenden Module wie „Nahbereichsvermessung“, „Photogrammetrie“, „Behördliches Vermes- 

sungswesen und Recht“ und bearbeiten ein „Integriertes Vermessungsprojekt“. Das dritte und 
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vierte Semester dient der Vermittlung wesentlicher, fachlicher Grundlagen und der Erprobung 

des bisherigen Wissens in kleinen Projekten. Auch sollen die Studierenden eine Orientierung in 

der rechtlichen Dimension erfahren, damit sie sich in dem folgenden Praxissemester gemäß ei- 

genen Interessen weiter orientieren können. Das fünfte Semester ist für den Aufenthalt an einer 

Praxisstelle vorgesehen. Dies geschieht in dem Modul „Betreutes Praktisches Studienprojekt“ 

(BPS), welches nicht benotet ist. Das Modul „Projektdokumentation und -präsentation“ dient der 

Vorbereitung und Reflexion der Erfahrungen im Praxisprojekt. Im sechsten Semester soll die ge- 

wählte Vertiefung fortgesetzt und abgeschlossen werden. Die Studierenden belegen je nach Ver- 

tiefung das Modul „Geodätische Netze“ (V2, bei Vertiefung in Vermessung) oder „Informations- 

technologien für räumliche Daten“ (G2, bei Vertiefung in Geoinformatik). Im letzten Semester gibt 

es keine semesterbegleitenden Vorlesungen. Es beginnt mit den Modulen „Digitale Baustelle“ 

und „Aktuelle Kapitel der Geomatik“, die geblockt am Semesterbeginn stattfinden. Zeitlich schließt 

sich die Vorbereitung des Bachelorarbeitsvorhabens im Modul „Präsentation und wissenschaftli- 

ches Arbeiten“ an. Diese wird mit der Abschlussarbeit (inkl. Bachelor-Seminar) abgeschlossen. 

Bei Studienbeginn im Sommersemester muss die Vertiefung nach dem Grundstudium bereits im 

dritten Semester gewählt werden. Außerdem wird die Bachelorarbeit unmittelbar nach dem Pra- 

xissemester geschrieben. Das letzte Semester ist ein Vorlesungssemester. Dieser Semesterver- 

lauf wurde bei der letzten Reakkreditierung von der Gutachtergruppe diskutiert. Die Hochschule 

gibt im Selbstbericht an, dass dieser Studienverlauf ermöglicht, die geringe Zahl von Studienan- 

fänger:innen im Sommer in den Studienverlauf zu integrieren, ohne Vorlesungsangebote im zwei- 

ten, vierten und sechsten Semester doppelt anzubieten. Auch können Studierende, die beispiels- 

weise erst nach drei Semestern in das Hauptstudium eintreten, geregelt weiter studieren. 

Die Hochschule gibt im Selbstbericht an, nicht zu verkennen, dass Studieninhalte des sechsten 

Semesters nicht für die Bachelorarbeit gehört werden, da die Studierenden in den auftretenden 

Fällen durch Beratung bei der Themenauswahl und durch die inhaltliche Begleitung der Arbeiten 

unterstützt wurden und entsprechend abgefangen werden konnten. Die Bachelorarbeit gleich im 

Anschluss an das Praxissemester anzutreten, wird dagegen als Unterstützung bei der konkreten 

Themenfindung an der Praxisstelle gesehen. 

Modularisierung 

Siehe studiengangübergreifende Aspekte 

Didaktik 

Siehe studiengangübergreifende Aspekte 

Zugangsvoraussetzungen 

Die Zugangsvoraussetzungen für den Studiengang sind in der Studien- und Prüfungsordnung für 

Bachelor- und Masterstudiengänge, in der Zulassungssatzung für den Studiengang sowie gemäß 
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den landesrechtlichen Vorgaben geregelt. Voraussetzung für den Zugang zum Bachelorstudien- 

gang ist eine Hochschulzugangsberechtigung (Allgemeine Hochschulreife (Abitur), Fachgebun- 

dene Hochschulreife, Fachhochschulreife) sowie Nachweise über eine ggf. vorhandene Berufs- 

ausbildung (Meisterprüfung oder gleichwertige berufliche Fortbildungen). 

Bei ausländischen oder staatenlosen Studienbewerber:innen ist ein Nachweis über Deutsch- 

kenntnisse gemäß der Rahmenordnung über Deutsche Sprachprüfungen für das Studium an 

deutschen Hochschulen sowie eine Bescheinigung des Studienkollegs Konstanz über die Aner- 

kennung der erworbenen Bildungsnachweise aus dem Herkunftsland vorzulegen. Diese ist zu- 

sammen mit dem Zeugnis aus dem Herkunftsland und einer Übersetzung in die deutsche Spra- 

che einzureichen. 

Deutsche Studienbewerber:innen mit ausländischer Hochschulzugangsberechtigung oder Be- 

werber:innen mit Hochschulreifezeugnissen, die nur in bestimmten Bundesländern gültig sind, 

benötigen eine Bescheinigung des Regierungspräsidium Stuttgart, Abt. Schule und Bildung über 

die Gleichwertigkeit der Vorbildung mit Berechnung der Durchschnittsnote. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Curriculum 

Die Gutachtergruppe schätzt das Studiengangkonzept als überzeugend ein. Das Curriculum des 

Bachelorstudiengangs ist aus Gutachtersicht in sich schlüssig, fachlich abgestimmt und gut ge- 

eignet, um die formulierten Studienziele zu realisieren und wesentliche Themen der Vermessung 

und Geoinformatik abzudecken. Auch die Themenblöcke Persönlichkeitsentwicklung und prakti- 

sche Anwendung werden entsprechend durch das Curriculum abgedeckt. Die einzelnen Module 

bauen sinnvoll aufeinander auf und vermitteln den Studierenden die Fachkenntnisse in einer lo- 

gischen Reihenfolge. Besonders positiv bewertet die Gutachtergruppe die Möglichkeit das Ba- 

chelorstudium im Winter- oder im Sommersemester zu beginnen. Diesbezüglich weist die Gut- 

achtergruppe während der Auditgespräche darauf hin, dass die Module „Mathematik 1“ und „Ma- 

thematik 2“ in jedem Semester angeboten werden, während alle anderen Module entweder nur 

im Winter- oder Sommersemester gelehrt werden. Die Frage, ob die Studierenden, die das Ba- 

chelorstudium im Sommersemester beginnen, mit den mathematischen Inhalten der im zweiten 

Semester vorgesehenen geodätischen Module zurechtkommen, beantworten die Programmver- 

antwortlichen mit der Unabhängigkeit der Module voneinander. Die Module „Geodätische Mess- 

und Auswerteverfahren“ und „Geodätische Messtechnik (Totalstation)“ behandeln spezielle geo- 

dätische Verfahren, für die die mathematischen Inhalte (des Moduls „Mathematik 2“), die für das 

Verständnis der genannten zwei Module benötigt werden, in diese Lehrveranstaltungen integriert 

sind. 

Außerdem erläutern die Programmverantwortlichen die curricularen Änderungen, die im Rahmen 

dieser Reakkreditierung umgesetzt werden sollen: einerseits wird der Studieneinstieg dadurch 
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vereinfacht, dass das bisherige umfangreiche Modul von 9 ECTS-Punkten („Geodätische Positi- 

onsbestimmung (Polarverfahren)“) vom ersten Winter- in das erste Sommersemester verschoben 

und in zwei Module mit 4 und 5 ECTS-Punkten unterteilt wird. Die Inhalte gliedern sich in Messab- 

läufe und Instrumententechnik, die weiter aufeinander abgestimmt bleiben. Im Sommer sind au- 

ßerdem mehr praktische Übungen möglich. Im Tausch werden die Module „Geodätische Höhen- 

bestimmung“ und „Physik“ in das erste Wintersemester verschoben, ebenfalls mit 5 und 4 ECTS- 

Punkten. Darüber hinaus werden zwei Vertiefungsrichtungen (Vermessung oder Geoinformatik) 

eingeführt, die im vierten und sechsten Semester belegt werden sollen. Die Inhalte der Program- 

mierung werden bei der Vertiefung in Vermessung verringert und bei Vertiefung in Geoinformatik 

auf räumliche Algorithmen und Datenstrukturen konkretisiert. Als zukünftige Kernkompetenz der 

IT wird das Modul „Künstliche Intelligenz in der Geomatik“ im sechsten Semester als Pflichtmodul 

eingeführt. Im siebten Semester wird das Modul „Digitale Baustelle“ als Pflichtmodul eingeführt. 

Mit den Änderungen soll einerseits auf aktuelle Anforderungen im Bereich der IT-Kompetenz re- 

agiert und andererseits dem Wunsch der Studierenden entsprochen werden, Wahlmöglichkeiten 

zu schaffen und dadurch eine Profilierung zu erreichen. Die Studierenden bestätigen dies und 

zeigen sich während der Auditgespräche erfreut über die Einführung der beiden Vertiefungen. 

Insbesondere die Möglichkeit Module aus der jeweils anderen Vertiefung zusätzlich belegen zu 

können begrüßt die Gutachtergruppe. 

Weiterhin erfragt die Gutachtergruppe inwiefern „soft skills“ vermittelt werden. Die Programmver- 

antwortlichen erklären, dass insbesondere die Module „Selbstkompetenzen 1 und 2“ der Vermitt- 

lung von Inhalten zu Projektmanagement, Rhetorik, Lernstrategien, Umgang mit Prüfungsangst, 

Interkulturelle Sensibilität und Kompetenz, Studieren mit digitalen Medien sowie Ethische Bezüge 

im Beruf dienen. „Soft skills“ im Allgemeinen und wissenschaftliches Arbeiten im Speziellen wer- 

den darüber hinaus in den Modulen „Projektdokumentation und -präsentation“ im fünften Semes- 

ter und „Präsentation und wissenschaftliches Arbeiten“ im siebten Semester gelehrt. Die Kick-off- 

Veranstaltung zum letztgenannten Modul findet bereits am Ende des Vorsemesters statt, um die 

Studierenden bestmöglich auf die Erstellung der Abschlussarbeit vorzubereiten. Die Studieren- 

den bestätigen, dass sie im Laufe des Studiums die nötigen wissenschaftlichen Werkzeuge ver- 

mittelt bekommen, um die Abschlussarbeit angemessen bearbeiten zu können. 

Des Weiteren erkundigt sich die Gutachtergruppe inwiefern das Modul „Grundlagen BIM und Mo- 

dellierung“ (Vertiefung Vermessung) als eigenständiges Modul vorgesehen ist oder als Verknüp- 

fungsmodul zu anderen Modulen betrachtet werden sollte. Die Programmverantwortlichen erklä- 

ren, dass die Qualifikationsziele des Bachelorstudiengangs die Erstellung eines Bestandsmodells 

in BIM beinhalten und das Modul als eigenständiges Modul zu betrachten ist. Im Masterstudien- 

gang Vermessung werden diese Inhalte im Modul „Projektorganisation und Projektsteuerung für 
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Ergänzung im Zuge der Stellungnahme der Hochschule 

In ihrer Stellungnahme erklärt die HFT, dass verpflichtende mehrtägige Exkursionen aus Kosten- 

gründen nicht sinnvoll sind. Es wurde bewusst seit langem (>20 Jahre) keine Pflichtexkursion im 

Curriculum vorgesehen, weil die Teilnahme mit Kosten verbunden ist. Viele Studierende können 

diese Kosten nicht aufbringen oder es gelingt ihnen nur mühsam. Freiwillige mehrtägige Exkursi- 

onsangebote sind jedoch laut HFT wünschenswert und deren Angebot wird regelmäßig überprüft. 

Die Hochschule weist dazu in der sogenannten Exkursionswoche einen bestimmten Zeitraum 

BIM“ entsprechend vertieft. Anknüpfungspunkte zu oder Kooperationen mit anderen Studiengän- 

gen der HFT (bspw. Bauingenieurwesen oder Architektur) oder Unternehmen sind spezifisch für 

BIM derzeit nicht geplant, werden von der Gutachtergruppe jedoch als sinnvoll für ein umfassen- 

des Verständnis der BIM-Thematik erachtet, um den interdisziplinären Ansatz der Methode BIM, 

vor allem in Bezug auf Projektorganisation und Projektsteuerung, praxisnah zu vermitteln. 

Letztlich erklären die Lehrenden, inwiefern sie die Studierenden während des praktischen Studi- 

enprojekts betreuen. Vor Beginn des Praxissemesters werden die Bachelorstudierenden im Rah- 

men einer Informationsveranstaltung über die Anforderungen, Abläufe und Betreuung während 

des Praxissemesters aufgeklärt. Auch präsentieren ältere Kohorten ihre Erfahrungen aus dem 

Praxissemester und geben so Hilfestellung bei der Suche nach einem geeigneten Unternehmen. 

Außerdem schicken die im Fachbeirat vertretenen Unternehmen regelmäßig Stellenangebote, 

die an die Studierenden zwecks Praxissemester weitergeleitet werden. Während des Praxisse- 

mesters besuchen die betreuenden Professor:innen ihre Studierenden zusätzlich im Unterneh- 

men (bis zu einer Entfernung von 100 Kilometern, andernfalls findet ein online meeting statt). 

Nach ihrer Rückkehr berichten die Studierenden im Modul „Projektdokumentation und -präsenta- 

tion“ über ihre Erfahrungen und beschreiben das eigene Praxisprojekt in einem schriftlichen Be- 

richt. 

Modularisierung 
 

Siehe studiengangübergreifende Aspekte 

Didaktik 

Siehe studiengangübergreifende Aspekte 

Zugangsvoraussetzungen 

Die Gutachter:innen stellen fest, dass die Zulassungsvoraussetzungen für den Bachelorstudien- 

gang entsprechend den landesrechtlichen Vorgaben definiert sind. Sie begrüßen außerdem, dass 

die HFT Stuttgart zahlreiche Brücken- und Orientierungskurse anbietet, um den Erwerb der 

Grundlagen zu Beginn des Bachelorstudiums zu fördern und das Wissens-/Kompetenzniveau der 

Studienanfänger:innen anzugleichen. 
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Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt. 

Das Gutachtergremium gibt folgende Empfehlung: 

 Es wird empfohlen, mehrtägige Exkursionen in regelmäßigen Abständen in den Studien- 

plan zu integrieren. 

Ma Vermessung 

Sachstand 

Curriculum 

Der Masterstudiengang umfasst drei Semester und 90 ECTS-Punkte. 
 

Das erste Semester steht im Fokus der Industrie- und Ingenieurvermessung. Demnach sind die 

Module „Projektorganisation und Projektsteuerung für BIM“ (PPB), „Messdatenanalyse“ (MDA), 

„Ingenieurgeodäsie“ (ING), „Industrievermessung“ (IND) sowie zwei Wahlpflichtfächer zu bele- 

gen. Entsprechend der Präferenzen der Studierenden können die Wahlpflichtfächer aus eigenen 

Angeboten des Studiengangs und dem der anderen Masterstudiengänge an der Hochschule ge- 

wählt werden, z.B. aus dem Verkehrsinfrastrukturmanagement oder zur Software Technology. Im 

zweiten Semester, das im Kontext „Landmanagement“ steht, werden die Module „Mathematische 

und physikalische Geodäsie“ (GED), „Liegenschaftskataster, Planung und Bodenordnung“ (LPB) 

sowie „Geodatenmanagement“ (GDM) gelehrt. Außerdem bearbeiten die Studierenden das „Pro- 

jekt Landmanagement“ und absolvieren zwei Wahlpflichtmodule. Die je vier Module der beiden 

Semesterkontexte sind jeweils inhaltlich eng aufeinander abgestimmt, z.B. wird im Modul „Mess- 

datenanalyse“ im ersten Semester grundsätzlich zu den Themen Daten- und Fehleranalyse, Aus- 

werteverfahren und Massendaten gelehrt. Die beiden Module „Ingenieurgeodäsie“ und „Indust- 

rievermessung“ greifen Inhalte aus „Messdatenanalyse“ im speziellen, anwendungsbezogenen 

Kontext wieder auf und vertiefen gegebenenfalls um weitere Aspekte. 

aus. Da diese Angebote seit der Covid19-Pandemie jedoch nicht wieder aufgenommen wurden, 

hält die Gutachtergruppe weiterhin an der Empfehlung fest. 

Ergänzung in Zuge der Qualitätsverbesserungsschleife 

[…] 
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Zudem soll das eigenständige wissenschaftliche Arbeiten durch die in die obigen Module inte- 

grierten Studien- und Projektarbeiten unterstützt werden. Hier werden die Studierenden durch 

eigene kleine wissenschaftliche Forschungs- und Entwicklungsarbeiten an das selbstständige 

wissenschaftliche Arbeiten und an das Arbeiten an Projekten im Team herangeführt. Hierbei fin- 

det ein intensiver Austausch innerhalb der Studierendengruppe, aber auch mit der oder dem be- 

treuenden Professor:in statt. Nach der erfolgreichen Durchführung dieser Arbeiten sollen die dort 

erworbenen Kompetenzen in der Abschlussarbeit weiter vertieft werden. 

Modularisierung 

Siehe studiengangübergreifende Aspekte 

Didaktik 

Siehe studiengangübergreifende Aspekte 

Zugangsvoraussetzungen 

Siehe § 5. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Curriculum 

Die Gutachtergruppe schätzt das Studiengangkonzept als zukunftsorientiert und überzeugend 

ein. Das Curriculum des Studiengangs ist aus Sicht der Gutachtergruppe in sich schlüssig, fach- 

lich abgestimmt und geeignet, um die formulierten Studienziele zu realisieren und sämtliche we- 
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sentliche Themen der Vermessung ebenso abzudecken wie die Aspekte der Persönlichkeitsent- 

wicklung und der praktischen Anwendung. Die einzelnen Module bauen sinnvoll aufeinander auf 

und vermitteln den Studierenden die Fachkenntnisse in einer logischen Struktur. Besonders po- 

sitiv bewertet die Gutachtergruppe die Verankerung aktueller Themen im Curriculum sowie deren 

Bearbeitung in den Projektmodulen und Wahlpflichtfächern, wodurch die Studierenden bestens 

auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereitet werden. 

Die Gutachtergruppe fragt während der Auditgespräche, inwiefern das Curriculum im Zuge dieser 

Reakkreditierung angepasst werden soll. Die Programmverantwortlichen erklären, dass das Mo- 

dul „Projektorganisation und Projektsteuerung“ inhaltlich speziell auf die Thematik BIM bezogen 

wird, um dieses zentrale Thema erstmals im Masterstudiengang zu verankern. Dies wird durch 

die Änderung auf den neuen Modulnamen „Projektorganisation und Projektsteuerung für BIM“ 

zum Ausdruck gebracht. Mit dieser Neuausrichtung auf den Schwerpunkt BIM erfolgt eine Zuord- 

nung zum Semesterkontext „Industrie- und Ingenieurvermessung“. Dies entspricht dem Wunsch 

der Studierenden, den sie in den vergangenen Studienkommissionssitzungen zum Ausdruck ge- 

bracht hatten. Im Modul „Projektorganisation und Projektsteuerung für BIM“ wird gegenüber dem 

Vorläufermodul durch die neuen Anteile im Themenbereich BIM der Arbeitsaufwand von 2 SWS 

auf 3 SWS und die ECTS-Punkte von 4 auf 5 ECTS-Punkte erhöht. Im Gegenzug erfolgt die 

Zuordnung des Moduls „Mathematische und physikalische Geodäsie“ zum Wintersemester und 

somit zum Semesterkontext „Landmanagement“. Diese Thematik führt fachlich in das Feld Raum- 

bezug mit Lage- und Höhenfestpunktfeldern ein und ist für die amtliche Vermessungsverwaltung 

von Bedeutung. Hier erfolgt eine Reduktion von 4 SWS auf 3 SWS, während der Selbstlernanteil 

entsprechend erhöht wurde. Die 3 SWS entsprechen der SWS-Zahl in anderen, vergleichbaren 

Modulen. 

Diesbezüglich fällt der Gutachtergruppe auf, dass der Fokus des Moduls „Projektorganisation und 

Projektsteuerung für BIM“ laut Modulbeschreibung auf der Anwendung der Projektsteuerung und 

Projektorganisation spezifisch für BIM liegt. Daher fragt die Gutachtergruppe, inwiefern die Stu- 

dierenden die Grundlagen der Projektorganisation und Projektsteuerung in anderen Modulen er- 

lernen. Von den Programmverantwortlichen erfährt sie, dass die Grundlagen der Projektsteue- 

rung und Projektorganisation bereits im Rahmen des Bachelorstudiums gelegt werden und im 

Modul „Projektorganisation und Projektsteuerung für BIM“ vertiefte Kenntnisse am Beispiel BIM 

vermittelt und erarbeitet werden, da sie sich konsequent durch BIM hindurchzieht 

Weiterhin wurde auf Anregung der Studierenden die Module „Liegenschaftskataster, Planung und 

Bodenordnung“ und „Projekt Landmanagement“ im Semesterkontext „Landmanagement“ inhalt- 

lich und bezüglich der Arbeitsbelastung besser ausbalanciert, indem Inhalte vom erstgenannten 

Modul zum zweitgenannten Modul übertragen wurden. Dementsprechend erfolgte im Modul „Lie- 
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genschaftskataster, Planung und Bodenordnung“ eine Änderung von 5 SWS und 6 ECTS-Punk- 

ten auf 4 SWS und 5 ECTS-Punkte. Damit wird auch in diesem Modul der Umfang von 5 ECTS- 

Punkten erreicht. Im Modul „Projekt Landmanagement“ erfolgte eine Änderung von 2 SWS auf 3 

SWS (bei unverändert 5 ECTS-Punkten). Im Modul „Ingenieurgeodäsie“ wird zukünftig detailliert 

auf automatisierte Überwachungsmessungen/Monitoring eingegangen. Mit weiteren Praxisbei- 

spielen und einer Projektaufgabe „Monitoring Infrastrukturbauwerk“ soll auch die Nutzung profes- 

sioneller Geo-Monitoring-Software aufgezeigt werden. Die etablierte Feldübung „Deformations- 

messung Rückhaltebecken“ kann damit um die Aspekte Visualisierung und Dokumentation er- 

weitert werden. 

Letztlich erkundigt sich die Gutachtergruppe während der Auditgespräche angesichts der kleinen 

Kohorten nach der Auslastung der Lehrveranstaltungen, insbesondere der Wahlpflichtfächer. Die 

Programmverantwortlichen erklären, dass bisher noch keine Lehrveranstaltung (inkl. Wahlpflicht- 

fächern) aufgrund von geringen Teilnehmerzahlen ausgefallen ist. Der Modulkatalog des Master- 

studiengangs setzt sich teils aus studiengangspezifischen Modulen, teils aus gemeinsamen Mo- 

dulen mit anderen Masterstudiengängen, zusammen. Außerdem haben die Studierenden die 

Möglichkeit auch Wahlpflichtfächer aus dem internationalen Masterstudiengang Photogrammetry 

and Geoinformatics zu wählen. Sollte es dennoch vorkommen, dass ein Modul nicht ausreichend 

Teilnehmer:innen verzeichnet, so wird dieses Modul als Blockveranstaltung angeboten. 

Modularisierung 

Siehe studiengangübergreifende Aspekte 

Didaktik 

Siehe studiengangübergreifende Aspekte 

Zugangsvoraussetzungen 

Die Gutachter:innen stellen fest, dass die Zulassungsvoraussetzungen für den Masterstudien- 

gang entsprechend den landesrechtlichen Vorgaben definiert sind. 

Die Gutachter:innen erkundigen sich zusätzlich nach den Bedingungen, welche Absolvent:innen 

eines 180 ECTS-Bachelorstudiums vor Beginn des 90 ECTS-Masterstudiums erfüllen müssen. 

Von den Programmverantwortlichen erfahren sie, dass der Studiendekan während des Zulas- 

sungsprozesses feststellt, welche Kompetenzen Studienbewerber:innen nach dem abgeschlos- 

senen Erststudium im Vergleich mit einem 210 ECTS-Punkte umfassenden Hochschulstudium 

nachweisen können und daraus ggfs. Module und Prüfungsleistungen festlegt, die im Rahmen 

eines Vorsemesters nachzuholen und abzulegen sind. Mit externen Studienbewerber:innen führt 

der Studiendekan zusätzlich Interviews durch, um deren genauen Vorkenntnisse und Motivation 

festzustellen. Die Bachelorabsolvent:innen werden vor Studienbeginn bezüglich geeigneter Aus- 

gleichmodule und Anrechnungsmöglichkeiten durch die Studiengangsleitung beraten. Die Stu- 
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dierenden haben bis zur Anmeldung der Abschlussarbeit Zeit, um die Ausgleichmodule zu bele- 

gen oder können diese alternativ bereits vor Aufnahme des Masterstudiums ableisten. Die Gut- 

achtergruppe nimmt diese Erläuterungen zur Kenntnis und schätzt das beschriebene Prozedere 

als geeignet ein. 

Letztlich fragen die Gutachter:innen inwiefern die geringe Studierendenzahl (durchschnittlich 10 

Studienanfänger:innen) in dem Masterstudiengang für die Hochschule haltbar und attraktiv ist. 

Die Hochschulleitung erklärt, dass die Aufnahmekapazität in dem Studiengang pro Jahr 8 beträgt, 

wobei durchschnittlich 10 Studienanfänger:innen zugelassen werden, wovon 6 Studierende das 

Studium abschließen. Erfahrungsgemäß werden eine Großzahl der Absolvent:innen aus dem 

Bachelorstudiengang Vermessung und Geoinformatik bereits während des Praxissemesters, der 

Bearbeitung der Abschlussarbeit oder direkt nach Studienabschluss vom Arbeitsmarkt abgewor- 

ben. Die Studierenden, die sich dennoch für die Aufnahme dieses Masterstudiums entscheiden, 

kommen zu einem Drittel aus dem eben genannten Bachelorstudiengang der HFT und zu zwei 

Drittel aus dem benachbarten Bachelorstudiengang der Hochschule Karlsruhe oder anderen Stu- 

diengängen. Ca. die Hälfte der Masterstudierenden studieren den Studiengang in Teilzeit und 

schließen daher nach einer Regelstudienzeit von fünf Semestern ab (für weitere Details siehe § 

12 Abs. 6). Die Gutachtergruppe kann die Erklärungen nachvollziehen und hält fest, dass die 

Aufnahmekapazität somit realistisch bemessen ist. 

 

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt. 

Das Gutachtergremium gibt folgende Empfehlung: 

 Es wird empfohlen, mehrtägige Exkursionen in regelmäßigen Abständen in den Studien- 

plan zu integrieren. 

Ma Photogrammetry and Geoinformatics 

Ergänzung im Zuge der Stellungnahme der Hochschule 

In ihrer Stellungnahme erklärt die HFT, dass verpflichtende mehrtägige Exkursionen aus Kosten- 

gründen nicht sinnvoll sind. Es wurde bewusst seit langem (>20 Jahre) keine Pflichtexkursion im 

Curriculum vorgesehen, weil die Teilnahme mit Kosten verbunden ist. Viele Studierende können 

diese Kosten nicht aufbringen oder es gelingt ihnen nur mühsam. Freiwillige mehrtägige Exkursi- 

onsangebote sind jedoch laut HFT wünschenswert und deren Angebot wird regelmäßig überprüft. 

Die Hochschule weist dazu in der sogenannten Exkursionswoche einen bestimmten Zeitraum 

aus. Da diese Angebote seit der Covid19-Pandemie jedoch nicht wieder aufgenommen wurden, 

hält die Gutachtergruppe weiterhin an der Empfehlung fest. 

Ergänzung in Zuge der Qualitätsverbesserungsschleife 

[…] 
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Sachstand 

Curriculum 

Der internationale Masterstudiengang umfasst drei Semester und 90 ECTS-Punkte. Alle Lehrver- 

anstaltungen werden ausschließlich in englischer Sprache angeboten. 

 
Der Studiengang soll auf internationale Führungs- und Entwicklungsaufgaben vorbereiten. Auf 

wissenschaftlicher Grundlage werden die jeweils neuesten Theorien, Techniken und Standards 
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auf den relevanten Gebieten der Photogrammetrie, der Fernerkundung und der Geoinformations- 

systeme vermittelt, die zur Bearbeitung komplexer Problemstellungen erforderlich sind. Darüber 

hinaus sollen die Schlüsselqualifikationen der Studierenden gefördert werden. 

Auf der Basis des fachlichen Wissens und der Methodenkompetenz sollen die analytischen, kre- 

ativen und gestalterischen Fähigkeiten zur Entwicklung von Problemlösungen sowie zur Anpas- 

sung bestehender Systeme zur Geodatenverarbeitung an neuartige Herausforderungen vermit- 

telt und gefördert werden. Für die Verarbeitung von Geodaten sind nicht nur tiefgreifende Fach- 

kenntnisse nötig, sondern auch die Fähigkeit zur Kommunikation mit Expert:innenen anderer 

Fachdisziplinen, Verstehen, Analysieren und Strukturieren von Problemstellungen, Prüfung und 

Qualitätssicherung der Ergebnisse. Die dazu notwendigen Qualifikationen sollen in Modulen wie 

„Sustainability, Intercultural, Language and Media Competence“, „Geostatistics and Surface Mo- 

delling“ und „Planning, Organisation and Management“ vertieft werden. Parallel und im Rahmen 

der Veranstaltungen sollen Schlüsselqualifikationen in Präsentation, Teamfähigkeit und selbst- 

ständigem Arbeiten weiterentwickelt werden. Die Wahlmodule sollen den Studierenden eine Ver- 

tiefung in weiterreichende Gebiete der Fernerkundung oder Geoinformationssysteme ermögli- 

chen. Den Schwerpunkt der eigenständigen wissenschaftlichen Arbeit soll die Abschlussarbeit 

darstellen, in der die Studierenden die erworbenen Kompetenzen zur Problemlösung einsetzen. 

Modularisierung 

Siehe studiengangübergreifende Aspekte 

Didaktik 

Siehe studiengangübergreifende Aspekte 

Zugangsvoraussetzungen 

Siehe § 5. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Curriculum 

Die Gutachtergruppe schätzt das Studiengangkonzept als zukunftsorientiert und überzeugend 

ein. Das Curriculum des Studiengangs ist aus Sicht der Gutachtergruppe in sich schlüssig, fach- 

lich abgestimmt und geeignet, um die formulierten Studienziele zu realisieren und wesentliche 

Themen der Photogrammetrie und Geoinformatik ebenso abzudecken wie die Aspekte der Per- 

sönlichkeitsentwicklung und der praktischen Anwendung. Die einzelnen Module bauen sinnvoll 

aufeinander auf und vermitteln den Studierenden die Fachkenntnisse in einer logischen Struktur. 

Besonders positiv bewertet die Gutachtergruppe die Möglichkeit Wahlpflichtmodule aus den Be- 

reichen Photogrammetry & Remote Sensing oder Geoinformatics auswählen zu können, wodurch 

sich die Studierenden ihrer Interessenslage folgend spezialisieren können. 
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Die Gutachtergruppe fragt während der Auditgespräche, inwiefern das Curriculum im Zuge dieser 

Reakkreditierung angepasst wird. Die Programmverantwortlichen erklären, dass vereinzelte Mo- 

dulinhalte an die neuesten Entwicklungen angepasst werden, z.B. im Bereich der künstlichen 

Intelligenz, die auch in der Bildverarbeitung, bei der Mustererkennung sowie bei der Verarbeitung 

von Geodaten allgemein eine immer wichtigere Rolle spielt. Eine weitere Änderung besteht darin 

einen Fokus auf die Nachhaltigkeit zu setzen. Die meisten Studierenden des Studiengangs kom- 

men aus Entwicklungsländern, in denen der Aspekt der Nachhaltigkeit bei Entwicklungsprojekten 

von großer Bedeutung ist. Diese Änderungen sind in den Beschreibungen der einzelnen Module 

dokumentiert. 

Außerdem erkundigt sich die Gutachtergruppe inwiefern das wissenschaftliche Arbeiten trainiert 

wird. Von den Programmverantwortlichen erfährt sie, dass das Modul „Research Seminar“ der 

Abschlussarbeit vorgeschaltet ist und die Studierenden dabei unterstützen soll, die Ziele, Metho- 

dik und Bedeutung ihres Forschungsprojekts zu umreißen und diese in einem „research proposal“ 

strukturiert darzulegen. Hierzu erstellen die Studierenden entsprechende Poster, die regelmäßig 

auf (internationalen) Konferenzen präsentiert werden. Die Studierenden bestätigen, dass sie an- 

gemessen auf die Erstellung der Abschlussarbeit vorbereitet werden. 

Letztlich fällt der Gutachtergruppe auf, dass die Modulbezeichnungen in den unterschiedlichen 

studiengangrelevanten Dokumenten leicht voneinander abweichen. So wird das Modul „GIS“ le- 

diglich mit der Kurzbezeichnung in der Studien- und Prüfungsordnung aufgeführt, während das 

gleiche Modul in den Modulbeschreibungen mit dem Titel „Geographical Information Systems“ 

gelistet ist. Auch auf der Website des Studiengangs wird der Modultitel „Geographical Information 

Systems“ genutzt. In der Curriculumsübericht im Selbstbericht heißt das Modul wiederum „Geo- 

graphic Information Systems“. Gleiches gilt für das Wahlpflichtmodul „GIS Studios“, das in den 

Modulbeschreibungen und in der Curriculumsübersicht im Selbstbericht im Plural aufgeführt ist, 

während es in der Studien- und Prüfungsordnung im Singular („GIS Studio“) gelistet ist. Daher 

empfiehlt die Gutachtergruppe die Modulbezeichnungen in den Modulbeschreibungen, in der Stu- 

dien- und prüfungsordnung sowie auf der Website zu vereinheitlichen. 

Modularisierung 

Siehe studiengangübergreifende Aspekte 

Didaktik 

Siehe studiengangübergreifende Aspekte 

Zugangsvoraussetzungen 

Die Gutachter:innen stellen fest, dass die Zulassungsvoraussetzungen für den Masterstudien- 

gang entsprechend den landesrechtlichen Vorgaben definiert sind. 

Die Gutachter:innen erkundigen sich zusätzlich nach der der kulturellen Vielfalt der Studienan- 

fänger:innen und der damit einhergehenden Handhabung der heterogenen Vorkenntnisse. Die 
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Ergänzung im Zuge der Stellungnahme der Hochschule 

[…] 

Ergänzung in Zuge der Qualitätsverbesserungsschleife 

[…] 

Programmverantwortlichen erklären, dass das Masterstudium nur jeweils zum Wintersemester 

aufgenommen werden kann. Zu Beginn jedes Wintersemesters findet ein dreitägiges, interkultu- 

relles Treffen in Bad Boll statt, das einem ersten Kennenlernen der Studierenden beider interna- 

tionaler Studiengänge der Fakultät (sowohl Photogrammetry and Geoinformatics als auch Soft- 

ware Technology) untereinander dient. In diesem Rahmen ist die Teilnahme an dem Seminar 

„Intercultural Training“ für alle Studienanfänger:innen verpflichtend. Das Training soll die Studi- 

enanfänger:innen sowohl auf das Leben in einer für die Meisten fremden Kultur vorbereiten als 

auch ein erstes Kennenlernen und Zusammenfinden der Gruppe ermöglichen. Die Inhalte werden 

regelmäßig mit der Studiengangsleitung reflektiert und neu abgesprochen. Für die internationalen 

Studienanfänger:innen ist zudem ein Kurs „Deutsch als Fremdsprache“ im Rahmen des VESPA 

(VErbund für SPrachenAngelegenheiten) verpflichtend in das Modul „Sustainability, Intercultural, 

Language and Media Competence“ eingebunden (für weitere Details siehe § 12 Abs. 6). Ein „On- 

line Preparation Course“, mit dem sie sich bereits vorab auf den Einstieg in das Studium vorbe- 

reiten können, steht den Studierenden optional ebenfalls zur Verfügung. Die Studierenden bestä- 

tigen, dass diese Angebote gut angenommen und als hilfreich empfunden werden. Sie heben 

ebenfalls positiv hervor, dass Studierende des internationalen Masterstudiengangs alle weiteren, 

von der HFT angebotenen Deutschkurse kostenlos belegen können. Inwiefern die Lehrenden die 

internationalen Studierenden sowohl bei der Wohnungssuche als auch bei der Beantragung von 

Visa, Stipendien und sonstigen finanziellen Hilfsangeboten unterstützen, wird in § 12 Abs. 5 im 

Detail erläutert. 

Bezüglich etwaiger abzuleistender Auflagenmodule erklären die Programmverantwortlichen, 

dass der internationale Masterstudiengang deutlich mehr Bewerber:innen als vorhandene Stu- 

dienplätze verzeichnet. Aus diesem Grund erfüllen die zugelassenen Studienanfänger:innen ge- 

wöhnlich alle Studienvoraussetzungen und müssen grundsätzlich keine Auflagenmodule an der 

HFT Stuttgart absolvieren. Sollte dies dennoch einmal der Fall sein, so könnten Module aus dem 

ebenfalls internationalen Masterstudiengang Software Technology als Auflagen nachgeholt wer- 

den. Die Gutachtergruppe nimmt diese Erläuterungen zur Kenntnis und schätzt das beschriebene 

Prozedere als geeignet ein. 

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt. 

Das Gutachtergremium gibt folgende Empfehlung: 



Seite 49 | 83 
 

 Es wird empfohlen, die Modulbezeichnungen in den Modulbeschreibungen, in der Stu- 

dien- und prüfungsordnung sowie auf der Website zu vereinheitlichen. 

 
 

Mobilität (§ 12 Abs. 1 Satz 4 STAKKRVO) 

Sachstand 

Die HFT Stuttgart weist lediglich für den Bachelorstudiengang ein Mobilitätsfenster vom dritten 

bis zum siebten Semester aus. Für die beiden Masterstudiengänge verzichtet die Hochschule 

dem Selbstbericht zufolge auf die explizite Ausweisung eines Mobilitätsfensters. 

Die Hochschule legt eine Liste vor, aus der die Daten zu den Auslandaufenthalten hervorgehen. 

Im Bachelorstudiengang haben in den letzten sieben Jahren neun Studierende ihr Praxissemes- 

ter und ein:e Studierende:r die Bachelorarbeit im Ausland (Estland, Schweiz, Österreich, Brasi- 

lien, Schweden, Türkei) absolviert. Darüber hinaus waren im ersten Corona-Semester (Sommer- 

semester 2020) zwei Studierende für ein Praxissemester in Kalifornien und Österreich angemel- 

det. Die Studierenden waren bereits vor Ort, mussten nach kurzer Zeit jedoch wieder nach 

Deutschland zurückkehren. Im Wintersemester 2024/25 planen zwei Studierende ein Praxisse- 

mester in Österreich. Im Masterstudiengang Vermessung haben im Wintersemester 2021/22 zwei 

Studierende ihre Masterarbeiten in der Schweiz abgelegt. Im Sommersemester 2023 begrüßte 

der Studiengang eine:n Incoming-Studierende:n aus Frankreich. Im Masterstudiengang Photo- 

grammetry and Geoinformatics kommt die Mehrheit der Studierenden aus dem Ausland. Dieser 

Studiengang ist damit für den Großteil der Studierenden bereits eine Auslandserfahrung und wäre 

aufgrund der Visa-Regelungen in den meisten Fällen nicht umsetzbar. Dennoch verzeichnet der 

Studiengang vereinzelte Aufenthalte in den Heimatländern der Studierenden zum Zwecke der 

Anfertigung einer Masterarbeit. Für die DAAD-Stipendiat:innen ist die Anfertigung der Abschluss- 

arbeit mit Bezug zum Heimatland ausdrücklich vom DAAD erwünscht und wird z.B. durch die 

Finanzierung eines Fluges zur Datensammlung gefördert. Außerdem gibt es einzelne Incoming- 

Studierende aus Indien, der Türkei und Brasilien für je ein Semester zu vermerken. 

Entscheiden sich Studierende für einen Auslandsaufenthalt, so unterstützt das International 

Office der Hochschule und die oder der zuständige Studiendekan:in sie bei der Planung und der 

Durchführung durch ein Informations- und Betreuungsangebot. Sie informieren die Studierenden 

auch über die internationalen Programme des DAAD und der EU (Erasmus +) für Auslandsse- 

mester. Die Anrechenbarkeit von im Ausland erbrachten Leistungen wird durch ein zuvor ge- 

schlossenes Learning Agreement sichergestellt und erfolgt auf dieser Basis durch die Studien- 

gangsleitung und das Prüfungsamt. In § 15 der Studien- und Prüfungsordnung für Bachelor- und 

Masterstudiengänge legt die HFT Stuttgart fest, dass Studien- und Prüfungsleistungen sowie Stu- 

dien- und berufspraktische Zeiten, die im Rahmen eines Studiums an einer anderen nationalen 

oder ausländischen Hochschule erbracht wurden, anzuerkennen sind, sofern keine wesentlichen 
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Ergänzung im Zuge der Stellungnahme der Hochschule 

[…] 

Ergänzung in Zuge der Qualitätsverbesserungsschleife 

[…] 

Unterschiede in Bezug auf die zu erwerbenden Kenntnissen und Fähigkeiten bestehen. Für die 

Anerkennung von an ausländischen Hochschulen absolvierten Studienzeiten und erworbenen 

Hochschulqualifikationen ist die Lissabon-Konvention vom 11. November 1997 zu beachten. Be- 

wertungsgrundlage ist, soweit bereits beiderseitig angewandt, das European Credit Transfer Sys- 

tem (ECTS). 

Zur Förderung der Mobilität hat die Hochschule außerdem zahlreiche Kooperationsvereinbarun- 

gen mit ausländischen Universitäten geschlossen. Es bestehen laut Selbstbericht seitens der 

Lehrenden Zusammenarbeiten mit knapp 80 Partnerhochschulen im europäischen und nicht-eu- 

ropäischen Ausland. Die Internationalität der Studiengänge wird darüber hinaus durch das breite 

Angebot an Sprachkursen und Summer Schools gefördert. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Die Gutachtergruppe diskutiert die Möglichkeiten der Studierenden einen Auslandsaufenthalt zu 

absolvieren intensiv. Sowohl die Programmverantwortlichen als auch die Studierenden geben an, 

dass vereinzelte Bachelorstudierende Auslandsaufenthalte (bspw. in Estland) während des fünf- 

ten Semesters (Praxissemester) absolvieren. Für die restlichen Studierenden gilt, dass eine ge- 

ringere Bereitschaft besteht, einen Auslandsaufenthalt zu absolvieren, da diese aufgrund von 

sozialen Verpflichtungen oder Heimatverbundenheit bewusst in der Region bleiben möchten. Au- 

ßerdem gehen die meisten Studierenden einer beruflichen Tätigkeit nach. Für den Masterstudi- 

engang Photogrammetry and Geoinformatics gilt, dass jede Kohorte üblicherweise zu 90-95 % 

aus internationalen Studierenden besteht und das Studium an der HFT für diese Gruppe bereits 

einen Auslandsaufenthalt darstellt. 

Weiterhin erklären die Studierenden, dass Angebote für Auslandsaufenthalte an sie kommuniziert 

und weitervermittelt werden. Die Angebote sind ebenfalls über die Website der Hochschule ein- 

sehbar. Auch eine Finanzierung des Aufenthalts beispielsweise durch das Programm Erasmus + 

ist möglich. Durch die Kooperationen mit ausländischen Partnerhochschulen, die Angebote im 

Rahmen des Erasmus +-Programms sowie die definierten Anerkennungsregelungen gemäß Lis- 

sabon-Konvention sieht die Gutachtergruppe angemessene Rahmenbedingungen für die studen- 

tische Mobilität. 

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt. 
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Personelle Ausstattung (§ 12 Abs. 2 STAKKRVO) 

Sachstand 

Zum Zeitpunkt der Vor-Ort-Begehung sind insgesamt 8 hauptamtliche Professor:innen am Ba- 

chelorstudiengang Vermessung und Geoinformatik beteiligt. In den Masterstudiengängen 

Vermessung und Photogrammetry and Geoinformatics sind es jeweils 4 und 7 hauptamtliche 

Professor:innen. Diese werden von drei wissenschaftlichen Mitarbeiter:innen unterstützt. Zum 

Wintersemester 2024/25 sollen zwei weitere Professuren im Bereich Geoinformatik und Photo- 

grammetrie berufen werden. Darüber hinaus werden ca. 31-33 % des Bachelorstudiengangs 

durch Lehrbeauftragte aus der Praxis abgedeckt, bei welchen es sich in der Regel um Spezia- 

list:innen aus Unternehmen oder Verwaltungen und/oder um langjährige, lehrerfahrene Do- 

zent:innen handelt. In den beiden Masterstudiengängen ist dieser Anteil in der Regel höher. An- 

gesichts der durchschnittlichen Studierendenzahlen ergibt sich im Bachelorstudiengang ein Be- 

treuungsverhältnis von 1:12,5 und in den Masterstudiengängen Vermessung und Photogram- 

metry and Geoinformatics jeweils ein Verhältnis von 1:2,5 und 1:7. Aus dem eingereichten Per- 

sonalhandbuch gehen die Qualifikationen der an den Studiengängen beteiligten Lehrenden her- 

vor. Die Kapazitätsberechnung zeigt die Lehrkapazitäten für die Vorlesungen der drei Studien- 

gänge und die Exporte für andere Studiengänge in typischen Winter- und Sommersemestern. Die 

Verzahnung von Forschung und Lehre ergibt sich durch die Forschungstätigkeiten der Profes- 

sor:innen, die im Personalhandbuch im Detail aufgeführt sind. 

Für die didaktische Weiterbildung des Lehrpersonals stehen Weiterbildungsangebote des hoch- 

schuleigenen Servicezentrums für kompetenzorientiertes und innovatives Lernen und Lehren 

(SkiLL) zur Verfügung. So umfasst das Angebot des SkiLLs interne und externe Fortbildungen 

(bspw. von der Geschäftsstelle der Studienkommission für Hochschuldidaktik-B.W.) zu Lehr-, 

Lernmethoden und Englischcoachings bis hin zu individuellen didaktischen Einzelcoachings. Das 

SkiLL-Team unterstützt Lehrende aller Fakultäten darin, ihre Lehrveranstaltungen mit eLearning- 

Elementen anzureichern und weiterzuentwickeln. Neben Schulungen zur Lernplattform „Moodle“ 

werden auch Coachings zum Einsatz digitaler Medien oder zur Lehrveranstaltungsaufzeichnung 

angeboten. Neuberufene Professor:innen müssen innerhalb des ersten Jahres an der Hoch- 

schule an dem hochschuldidaktischen Qualifizierungsprogramm „GUTE LEHRE“ teilnehmen, das 

speziell für diese Zielgruppe entwickelt wurde. 

Professor:innen können nach vier Jahren für bestimmte Forschungs- und Entwicklungsvorhaben 

sowie zur Fortbildung in der Praxis ganz oder teilweise von ihren Dienstaufgaben für ein Semes- 

ter freigestellt werden (vgl. § 49 LHG). Diese Fortbildungsmöglichkeit wird laut Selbstbericht von 

allen Mitgliedern der Fachgruppe wahrgenommen. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 
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Ergänzung im Zuge der Stellungnahme der Hochschule 

[…] 

Ergänzung in Zuge der Qualitätsverbesserungsschleife 

[…] 

Aus Sicht der Gutachtergruppe ist die Personalausstattung zur Gewährleistung des Studienbe- 

triebs gesichert. Nicht zuletzt aufgrund des Engagements der Programmverantwortlichen sowie 

der geplanten Neuberufungen ermöglicht die Personalaufstellung die angemessene Durchfüh- 

rung der drei Studiengänge. Auch die Qualifikationen der Lehrenden hält die Gutachtergruppe für 

angemessen. Diese können dem Personalhandbuch entnommen werden. Angesichts der Stu- 

dierendenzahlen und der beteiligten Lehrenden stellt die Gutachtergruppe fest, dass die Lehrka- 

pazität der Studiengänge für die Dauer der Akkreditierung gesichert und ausreichend ist. 

Die Gutachtergruppe begrüßt darüber hinaus den engen Zusammenhang zwischen angewandter 

Forschung und Lehre. Die Forschungsprojekte der Lehrenden haben inhaltliche Bezüge zu den 

Curricula und ihre Ergebnisse werden in der Lehre, insbesondere in den Projektarbeiten berück- 

sichtigt. Die Gutachtergruppe begrüßt außerdem, dass auch Lehrbeauftragte aus der Industrie 

und aus Verwaltungen an den Studiengängen beteiligt sind. Die Hochschule achtet durch Lehr- 

veranstaltungsevaluationen sowie separate hochschuldidaktische Angebote auf die Qualifikatio- 

nen der Lehrbeauftragten. Durch die Einführung eines Fachbeirates wurde die Berücksichtigung 

des fachlichen Diskurses von außen (Wissenschaft und Wirtschaft) weiter gestärkt. 

Wie auch die Studierenden bestätigen, ist genügend Lehrpersonal vorhanden, um die Veranstal- 

tungen verlässlich anzubieten. Außerdem loben sie die Erreichbarkeit der Lehrenden, die sowohl 

persönlich als auch telefonisch oder per E-Mail für Fragen zur Verfügung stehen. Grundsätzlich 

gewinnt die Gutachtergruppe während der Vor-Ort-Begehung den Eindruck, dass der enge Kon- 

takt zwischen Lehrenden und Studierenden für eine gute Arbeitsatmosphäre sorgt. 

Die Gutachtergruppe stellt letztlich fest, dass angemessene Möglichkeiten für die Weiterbildung 

der Lehrenden geboten werden, die von diesen nach individueller Interessenslage genutzt wer- 

den. Besonders positiv sieht sie das Neuberufenenprogramm, in dessen Rahmen neuberufene 

Professor:innen an dem hochschuldidaktischen Qualifizierungsprogramm „GUTE LEHRE“ teil- 

nehmen müssen. 

 

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt. 

 
 

Ressourcenausstattung (§ 12 Abs. 3 STAKKRVO) 

Sachstand 
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Die Finanzierung der Programme erfolgt an der HFT Stuttgart über Landes- und Drittmittel. Sei- 

tens der Hochschule werden den Fakultäten die erforderlichen personellen und finanziellen Res- 

sourcen zugeteilt, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Innerhalb der Fakultäten werden sie entspre- 

chend den Erfordernissen weiter verteilt. Die der Fachgruppe zugeordneten Mitarbeiter:innen un- 

terstützen den Übungs- und Lehrbetrieb der Vermessung im Fachbereich und an der gesamten 

Hochschule und betreuen die Labore und die EDV-Räume. Darüber hinaus unterstützen sie die 

Organisation der Studiengänge. Die den Studiengängen zugeordneten nicht-wissenschaftlichen 

Mitarbeiter:innen umfassen eine Sekretärin, einen Fakultätsreferenten und fünf technische Ange- 

stellte. 

Die drei Studiengänge nutzen die Einrichtungen der Fakultät Vermessung, Informatik und Mathe- 

matik sowie einige zentrale Einrichtungen der Hochschule. Während der Vor-Ort-Begehung 

nimmt die Gutachtergruppe die Lehrräume und Labore, die Vermessungs- und EDV-Ausstattung, 

die Fakultätsbibliotheks-, Literatur- und Medienversorgung sowie die studentischen Arbeitsplätze 

in Augenschein. Außerdem liegt der Gutachtergruppe vorab eine Liste mit den Laboren und der 

jeweiligen Ausstattung vor. Neben Hörsälen und Lernräumen stehen den zu akkreditierenden 

Studiengängen sieben Labore (BIM-VG-Labor in Vermessung und Geoinformatik, CityDemonst- 

rator Labor, Labor für Geodätische Datenverarbeitung, Labor für Ingenieurmesstechnik, LIMES 

Labor für Interpretation und Messung bildgebender Sensoren, Geodätisches Messlabor mit 

Messgerätebestand, Labor für Sensorik und Identifikationssysteme) zur Verfügung. Das fakul- 

tätsübergreifende Digitallabor der Hochschule befindet sich derzeit in Planung und soll die Kom- 

petenzen bei der Entwicklung digitaler Lösungen und der Anwendung digitaler Werkzeuge stär- 

ken. Dazu gehört auch die Einrichtung eines Laborraums mit digitalen Werkzeugen für interdis- 

ziplinäre Lehre und Forschung im Bereich Virtual Reality. Um außerhalb der Lehrveranstaltungen 

lernen zu können, bietet die Hochschule weitere studentische Arbeitsplätze in der Bibliothek und 

einen Raum in Bau 1 sowie Freiflächen in Bau 1 und Bau 2 an. Zu nennen ist hier insbesondere 

der im Gebäude der Fakultät neu eingerichtete, mit modernster Technik ausgestattete Saal für 

Gruppenarbeiten. Während der Vorlesungszeit können generell die nicht belegten Vorlesungs- 

räume von Studierenden zum Lernen genutzt werden. Ergänzt werden diese Angebote durch die 

Arbeitsplätze in den PC-Räumen, die auch abends und samstags zugänglich sind. Die dort in- 

stallierten Rechner sind sowohl mit der Standardsoftware (z. B. Office) als auch mit fachspezifi- 

scher Software ausgestattet. Besonders häufig benötigte Programme werden für die deutsch- 

sprachigen Studiengänge im Labor für Geodätische Datenverarbeitung und für den englischspra- 

chigen Masterstudiengang Photogrammetry and Geoinformatics in einem speziell dafür reser- 

vierten Rechnerraum installiert. Auch diese beiden Räume sind außerhalb der Lehrnutzung für 

die Studierenden zugänglich. Speziell für die drei zu reakkreditierenden Studiengänge bildet eine 

Reihe von Standardsoftwareprodukten (z.B. Leica Infinity, MATLAB, ArcGIS Pro, QGIS, Auto- 
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CAD, Revit, JAG3D und andere) die Grundlage der Ausbildung. Die Zentralbibliothek der Hoch- 

schule bietet mit einem umfangreichen Angebot an Büchern und Zeitschriften, Datenbanken und 

Online-Publikationen weitere Lese- und Arbeitsplätze mit Internetzugang. 

Die im Rahmen des Verfahrens dargelegten Personal-, Sach- und Investitionsmittel sind aus 

Sicht der Hochschule ausreichend, um die Programme über den Akkreditierungszeitraum hinweg 

zu tragen. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Während der Gespräche mit den Programmverantwortlichen erfährt die Gutachtergruppe, dass 

der Fakultät pro Jahr ca. 750.000 Euro zur Finanzierung der Hardware (Rechner, Geräteausstat- 

tung), des Wertschutzraumes, der angestellten Professor:innen und Mitarbeiter:innen, der Lehr- 

beauftragten sowie der benötigten Softwareprogramme zur Verfügung stehen. Die Programm- 

verantwortlichen geben weiterhin an, dass die Kosten für Gebäude, Gebäudeunterhalt, Raum- 

ausstattung, zentrale Infrastruktur und ähnliche Ausgaben zentral erfasst werden und daher nicht 

Teil dieser Kalkulationen sind. Auch Forschungsgelder sind in dem genannten Budget nicht ent- 

halten. Die Fakultät verfügt über eine:n eigene:n Forschungsreferent:in, die/der die Professor:in- 

nen bei Forschungsanträgen unterstützt. Die Finanzierung ist damit aus Sicht der Gutachter- 

gruppe für die drei Studiengänge grundsätzlich gesichert. 

 

Die Lehrräume, studentischen Arbeitsplätze und die Laborräume der Fakultät nimmt die Gutach- 

tergruppe während der Vor-Ort-Begehung in Augenschein. Die Gutachtergruppe gewinnt einen 

guten Eindruck von der Laborausstattung und kann sich davon überzeugen, dass die Labore und 

Seminarräume genügend Platz für die Studierenden und eine qualitativ angemessene Ausstat- 

tung bieten. Die Studierenden bestätigen, dass die Räumlichkeiten umfangreich ausgestattet 

sind, genügend Platz bieten und ausreichend zugänglich sind. Auch der Zugang zu studiengangs- 

relevanten Softwareprogrammen ist in den drei Studiengängen gewährleistet. Die Studierenden 

berichten, dass in Lehrveranstaltungen überwiegend mit Open-Source-Softwareversionen gear- 

beitet wird. Sollten darüber hinaus weitere Softwarelizenzen benötigt werden, können die Studie- 

renden die Lehrenden jederzeit darauf ansprechen, die den Erwerb und die Zugänglichkeit ge- 

währleisten. Die Gutachtergruppe hält fest, dass die finanzielle und sächliche Ausstattung insge- 

samt gut geeignet ist, um die Studiengänge in der angestrebten Qualität durchzuführen. 

 

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt. 

Ergänzung im Zuge der Stellungnahme der Hochschule 

[…] 

Ergänzung in Zuge der Qualitätsverbesserungsschleife 

[…] 
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Ergänzung im Zuge der Stellungnahme der Hochschule 

[…] 

Ergänzung in Zuge der Qualitätsverbesserungsschleife 

[…] 

 

 

Prüfungssystem (§ 12 Abs. 4 STAKKRVO) 

Sachstand 

Als häufigste Prüfungsform werden in den drei zu akkreditierenden Studiengängen Klausuren, 

Projektarbeiten, Referate, Studienarbeiten und mündliche Prüfungen eingesetzt. Die inhaltliche 

Ausgestaltung der einzelnen Prüfungen obliegt den jeweiligen Lehrenden. 

Die jeweilige Prüfungsform sowie die geforderten Vorleistungen werden in den Modulbeschrei- 

bungen und im jeweiligen Studienplan angegeben, dessen Änderungen vom Fakultätsrat geneh- 

migt werden. Zusätzlich werden diese in der jeweiligen ersten Lehrveranstaltung mitgeteilt und 

sind somit für die Studierenden transparent. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 
 

Die Gutachtergruppe kommt zu der Einschätzung, dass die Modulverantwortlichen für jedes Mo- 

dul der drei Studiengänge eine kompetenzorientierte und entsprechend den Inhalten geeignete 

Prüfungsform wählen. Während des Audits kann sich die Gutachtergruppe davon überzeugen, 

dass die verschiedenen Prüfungsformen gut angenommen werden und in der Praxis gut funktio- 

nieren. 

Bei der Durchsicht der einzelnen Modulbeschreibungen fällt dem Gutachtergremium auf, dass in 

den meisten Modulen mehrere Prüfungsleistungen aufgeführt sind. Inwiefern diese didaktisch 

begründet sind, wird unter § 12 Abs. 5 näher erläutert. 

Die Gutachtergruppe verschafft sich anhand einiger Beispiele aus den drei Studiengängen einen 

Eindruck über die Qualität und Kompetenzorientierung schriftlicher Klausuren und Abschlussar- 

beiten und kommt zu dem Ergebnis, dass die abgeprüften Inhalte dem jeweiligen angestrebten 

Leistungsniveau entsprechen. 

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt. 

 
 

Studierbarkeit (§ 12 Abs. 5 STAKKRVO) 

Sachstand 

Planbarer und verlässlicher Studienbetrieb 
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In ihrem Selbstbericht gibt die HFT Stuttgart an, dass die Studierbarkeit in Regelstudienzeit in 

den drei zu akkreditierenden Studiengängen gewährleistet ist. Die Hochschule legt Musterstudi- 

enpläne der Studiengänge vor. Diese beinhalten eine Übersicht über alle im entsprechenden Se- 

mester angebotenen Module und die aktuellen in diesen Modulen eingesetzten Prüfungsformen. 

Es werden sämtliche für die Studierenden laut fachspezifischer Studien- und Prüfungsordnung in 

dem zugeordneten Semester erforderlichen Pflichtmodule und Prüfungsleistungen angeboten. 

So soll sichergestellt werden, dass für die Studierenden ein planbarer Studienfortschritt erreich- 

bar ist. 

Auf die fachspezifischen Studien- und Prüfungsordnungen, Qualifikationsziele, Studienpläne, 

Modulhandbücher, diverse Guides (beispielsweise zur Anfertigung der Projekt- und Abschlussar- 

beiten) und FAQs können die Studierenden zusätzlich sowohl über die Homepage der Fakultät 

als auch über die hochschulinterne Online-Plattform zugreifen. 

Die Versionen der Studien- und Prüfungsordnungen, die im Rahmen dieser Reakkreditierung 

vorgelegt werden, weichen zurzeit von den Versionen ab, die auf der Homepage der Fakultät zu 

finden sind. Die in diesem Verfahren eingereichten Versionen sollen zum neuen Reakkreditie- 

rungszeitraum ab Wintersemester 2025/26 in Kraft treten. Sie beinhalten die unter § 12 Abs.1 

Sätze 1 bis 3 und 5 beschriebenen geplanten Veränderungen des Curriculums. Sie wurden am 

10.4.2024 im Fakultätsrat verabschiedet (siehe auch Anmerkung zu den Studien- und Prüfungs- 

ordnungen zu Beginn des zweiten Kapitels). 

Arbeitsaufwand 

Die drei zu akkreditierenden Studiengänge sind mit einem Kreditpunktesystem ausgestattet, das 

auf dem studentischen Arbeitsaufwand beruht und die Vergabe von ECTS-Punkten vorsieht. In 

§ 1 der Studien- und Prüfungsordnung für Bachelor- und Masterstudiengänge ist festgelegt, dass 

ein ECTS-Punkt 30 Stunden studentischem Arbeitsaufwand entspricht. Für jedes Modul sind 

ECTS-Punkte sowie die Bedingungen für deren Erwerb festgelegt. Pro Semester sind im Ba- 

chelorstudiengang höchstens sechs Module im Umfang von 6 bis 9 ECTS Punkten zu absolvie- 

ren. Im Masterstudiengang Vermessung weisen die Module in der Regel 5 ECTS-Punkte auf, 

während die Module im Masterstudiengang Photogrammetry and Geoinformatics zumeist mit 6 

ECTS-Punkten kreditiert sind. Ausnahmen hiervon begründet die Hochschule pro Modul und Stu- 

diengang in ihrem Selbstbericht im Detail. 

Prüfungsdichte und –organisation 
 

In den drei Studiengängen werden der Großteil der Module mit mehr als einer Prüfung abge- 

schlossen, da die Module zumeist in zwei oder drei „Themenabschnitten“ aufgeteilt sind, welche 

anteilig zur Gesamtnote des Moduls beitragen. In diesen Fällen sind kombinierte Prüfungen, bei- 

spielsweise eine Projektarbeit und eine Klausur vorgesehen. Für solche Module weist die Modul- 

beschreibung aus wie die Gesamtnote aus den Teilleistungen ermittelt wird. Bei anderen Modulen 
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ist eine Prüfungsvorleistung vorangestellt. Damit wird vor der benoteten Modulprüfung sicherge- 

stellt, dass diese im mindesten vorbereitet ist (Zulassung ja/nein). Das Nichtbestehen der Vor- 

leistung hat keine negativen Konsequenzen. Ihr Bestehen wird im Notensystem gutgeschrieben 

auch für den Fall dass die eigentliche Modulprüfung nicht bestanden wird. Die Hochschule be- 

gründet die Anzahl an Teilprüfungen pro Modul und Studiengang in ihrem Selbstbericht im Detail. 

Alle Module der beiden Masterstudiengänge können innerhalb von einem Semester abgeschlos- 

sen werden. Im Bachelorstudiengang Vermessung und Geoinformatik werden insgesamt drei 

Module semesterübergreifend gelehrt. Auch diese Ausnahmen werden im Selbstbericht begrün- 

det. 

Klausuren werden an der HFT Stuttgart in einem terminierten zweiwöchigen Prüfungsfenster 

(sog. „Prüfungswochen“) abgelegt. Sie finden nach dem Ende der Vorlesungszeit und nach einer 

Prüfungs-Vorbereitungswoche statt, in der die Prüfer:innen den Studierenden für Fragen zur Ver- 

fügung stehen. Die Klausuren werden, mit wenigen Ausnahmen, zentral vom Prüfungsamt koor- 

diniert. Mündliche Prüfungen werden dagegen von den Prüfer:innen vorzugsweise am Semes- 

terende angesetzt und selber organisiert. Mit dieser Organisationsform sollen Überschneidungen 

von Prüfungen mit Lehrveranstaltungen vermieden werden und die Studierenden die Zeit für die 

Prüfungsvorbereitung optimal nutzen können. 

Wiederholungsprüfungen finden im Folgesemester statt. Eine nicht bestandene Modulprüfung 

kann jedoch nicht im gleichen Semester, sondern muss im nächsten Semester wiederholt wer- 

den. Die Wiederholungsprüfungen werden entweder vorgezogen in der Vorlesungszeit oder in 

der regulären Prüfungszeit angesetzt. 

An- und Abmeldungen zu Prüfungen werden im Notenverwaltungssystem „Lehre-Studium-For- 

schung“ (LSF) der Hochschule getätigt. Hier sind auch die aktuellen Notenstände abrufbar und 

es können nach Bedarf Bescheinigungen erstellt werden. Die Prüfungseinsicht wird digital über 

das System „Moodle“ beantragt. 

Im Verlauf eines Semesters werden Studierende über die Termine zur Prüfungseinsicht zur Prü- 

fungswoche des vergangenen Semesters, zur Beantragung der Anerkennung von Prüfungsleis- 

tungen sowie zur An- und Abmeldung von Prüfungen per Mail informiert. Die damit verbundenen 

Anmeldefristen werden ebenso mitgeteilt. 

Studienstatistiken 

Den von der HFT Stuttgart vorgelegten Statistiken zufolge haben zwischen den Wintersemestern 

2018/19 und 2023/24 insgesamt 253 Studierende den Bachelorstudiengang Vermessung und 

Geoinformatik begonnen. In der Regelstudienzeit haben davon 17% ihr Studium erfolgreich ab- 

geschlossen. Alle anderen Absolvent:innen haben die Regelstudienzeit um ein oder zwei Semes- 

ter überschritten. Den Statistiken ist zu entnehmen, dass der Großteil der Studienanfänger:innen 
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ihr Studium in acht oder neun Semestern abschließt. Allerdings muss darauf hingewiesen wer- 

den, dass für die Kohorten ab dem Wintersemester 2021/22 noch keine Daten vorliegen. 

Den Masterstudiengang Vermessung haben den vorgelegten Statistiken zufolge im gleichen Zeit- 

raum insgesamt 55 Studierende begonnen. In der Regelstudienzeit haben davon 65% ihr Stu- 

dium erfolgreich abgeschlossen. Alle anderen Absolvent:innen haben die Regelstudienzeit um 

ein oder zwei Semester überschritten. Den Statistiken ist zu entnehmen, dass der Großteil der 

Studienanfänger:innen ihr Studium in drei oder vier Semestern abschließt. Allerdings muss darauf 

hingewiesen werden, dass für die Kohorten ab dem Sommersemester 2022 noch keine Daten 

vorliegen. 

Den Masterstudiengang Photogrammetry and Geoinformatics haben den vorgelegten Statistiken 

zufolge im gleichen Zeitraum insgesamt 184 Studierende begonnen. In der Regelstudienzeit ha- 

ben davon 30% ihr Studium erfolgreich abgeschlossen. Alle anderen Absolvent:innen haben die 

Regelstudienzeit um ein oder zwei Semester überschritten. Den Statistiken ist zu entnehmen, 

dass der Großteil der Studienanfänger:innen ihr Studium in vier oder fünf Semestern abschließt. 

Allerdings liegen für die Kohorten ab dem Wintersemester 2023/24 noch keine Daten vor. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Planbarer und verlässlicher Studienbetrieb 

Die Gutachtergruppe sieht eine ausreichende Planungssicherheit für die Studierenden als gege- 

ben an. Ebenso ist aus ihrer Sicht die Überschneidungsfreiheit in den Modulen sichergestellt. Sie 

kann sich davon überzeugen, dass in der Regel ein verlässlicher Studienbetrieb gewährleistet ist. 

Diese Einschätzung wird auch durch das Gespräch mit den Studierenden bestätigt. 

Die Studierenden des Masterstudiengangs Photogrammetry and Geoinformatics erwähnen zu- 

dem, dass in der Regel 90-95 % der Studierendenschaft aus dem außereuropäischen Ausland 

kommt und zu Beginn des Masterstudiums noch nicht mit dem deutschen, akademischen Umfeld 

vertraut ist. Sie begrüßen demnach, dass die Professor:innen und Mitarbeiter:innen der Hoch- 

schule und des Studiengangs zwecks Beratung zur Verfügung stehen und bezüglich Visaanträ- 

gen, Wohnungssuche, Stipendienbeantragung sowie Miet- und Kautionszahlungen behilflich 

sind. Für die internationalen Studienanfänger:innen ist darüber hinaus ein Kurs „Deutsch als 

Fremdsprache“ im Rahmen des VESPA (VErbund für SPrachenAngelegenheiten) verpflichtend 

in das Modul „Sustainability, Intercultural, Language and Media Competence“ eingebunden. Die 

Studierenden berichten, dass dies v.a. zwecks des interkulturellen Austauschs und der Einfüh- 

rung in das Studierendenleben in Deutschland sinnvoll sei. Die Gutachtergruppe begrüßt die in- 

dividuelle Betreuung der Masterstudierenden. 

 

Arbeitsaufwand 

Der vorgesehene Arbeitsaufwand für die einzelnen Module sowie für die Semester erscheint der 

Gutachtergruppe angesichts der jeweiligen Modulziele und Inhalte grundsätzlich realistisch, was 
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auch von den Studierenden bestätigt wird. Der Arbeitsaufwand wird zusätzlich in den Lehrveran- 

staltungsevaluationen erhoben. 

Prüfungsdichte und -organisation 

Die Gutachtergruppe erkundigt sich bei den Lehrenden und Studierenden nach der Prüfungsbe- 

lastung, da zahlreiche Module in den drei Studiengängen in „Themenabschnitte“ unterteilt wer- 

den, welche jeweils mit ECTS-Punkten ausgewiesen sind und anteilig zur Gesamtnote beitragen. 

Sowohl die Lehrenden als auch die Studierenden teilen mit, dass maximal fünf Prüfungen pro 

Semester vorgesehen sind. Hinzukommen teils benotete Studienleistungen. Die Studierenden 

berichten einstimmig, dass sie grundsätzlich mit der Modulstruktur wie auch der Prüfungsorgani- 

sation und -belastung zufrieden sind. Sie begrüßen die teils benoteten Studienleistungen, da dies 

zu einer kontinuierlichen Befassung mit den Modulinhalten anregt und zum Teil eine Verbesse- 

rung der Gesamtnote ermöglicht. Die Programmverantwortlichen unterstreichen, dass die teils 

semesterbegleitenden benoteten Studienleistungen didaktisch begründet sind, um die Studieren- 

den zu einem semesterbegleitenden Lernfortschritt zu motivieren. Zudem können die in der In- 

genieurpraxis wichtigen, komplexeren und im Team zu erbringenden Arbeitsmethoden auf diese 

Weise eingeübt werden können. Dagegen können sie in einer Klausur nicht immer adäquat ab- 

geprüft werden. Die Gutachtergruppe kann diese sowie die im Selbstbericht ausführlich darge- 

legten Erläuterungen nachvollziehen und stellt somit fest, dass die Abweichungen von der ent- 

sprechenden Studienakkreditierungsverordnung hinsichtlich der Prüfungsanzahl pro Modul be- 

gründet sind. 

Zudem kann sie sich in dem Gespräch mit den Studierenden davon überzeugen, dass sicherge- 

stellt wird, dass es keine Überschneidungen der Lehrinhalte gibt und sowohl die Studienleistun- 

gen als auch die Prüfungsformen zu Beginn der ersten Veranstaltung kommuniziert werden. 

Studienstatistiken 

Angesichts der Studienstatistiken diskutiert die Gutachtergruppe intensiv mögliche Ursachen für 

die überschrittenen Regelstudienzeiten sowie die geringen Abschlussquoten. Auf der Grundlage 

der Gespräche mit den Studierenden und den Programmverantwortlichen identifizieren sie ver- 

schiedene Ursachen. Zum einen bemerken einzelne Studierende aus den ersten zwei Semes- 

tern, insbesondere im Bachelorstudiengang, dass sie eine falsche Erwartungshaltung an die Stu- 

diengänge hatten. Zum anderen belegen einige Studierende aus Interesse zusätzliche Kurse und 

absolvieren ihren Bachelor- oder Masterabschluss so mit mehr als 210, 120 oder 90 ECTS-Punk- 

ten. Des Weiteren haben vereinzelte internationale Masterstudierende den Wunsch in Deutsch- 

land sesshaft zu werden. Da ihr Visum jedoch mit dem Studienabschluss automatisch ausläuft, 

ziehen viele Studierende vor die Studienzeit entsprechend zu verlängern. Auch nebenberufliche 

Tätigkeiten, denen die Mehrheit der Studierenden neben dem Studium nachgehen, führt mitunter 

zu einer Verlängerung der Studiendauer. Dies bestätigen die Studierenden. 
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Um das Studium in Regelstudienzeit sowie die Absolventenquote zu unterstützen hat die HFT 

Stuttgart Studienfortschrittregelungen eingeführt: das betreute praktische Studienprojekt kann im 

Bachelorstudiengang nur begonnen werden, wenn alle Module des Grundstudiums bestanden 

sind und im Hauptstudium Studienleistungen im Umfang von mindestens 40 ECTS-Punkten er- 

bracht sind. Der erfolgreiche Abschluss des betreuten Praktischen Studienprojekts ist weiterhin 

Voraussetzung für den Beginn des Moduls „Projektanalyse und Wissenschaftliches Arbeiten“. Mit 

der Bearbeitung der Abschlussarbeit kann erst begonnen werden, wenn das betreute praktische 

Studienprojekt sowie die Module „Projektdokumentation und -präsentation“ und „Projektanalyse 

und wissenschaftliches Arbeiten“ erfolgreich abgeschlossen sind sowie maximal 15 ECTS- 

Punkte von den aufgrund des bisherigen Studienverlaufs möglichen ECTS-Punkten fehlen. 

Im Masterstudiengang Vermessung kann mit der Bearbeitung der Abschlussarbeit erst begonnen 

werden, wenn das Modul „Wissenschaftliches Projekt“ erfolgreich abgeschlossen ist und mindes- 

tens 40 ECTS-Punkte aus den ersten beiden Semestern erworben worden sind. Auch im Mas- 

terstudiengang Photogrammetry and Geoinformatics greift die Studienfortschrittsregelung der in 

den ersten beiden Semestern abzuschließenden 40 ECTS-Punkten. 

Die Gutachtergruppe kann nachvollziehen, dass die Einhaltung der Regelstudienzeit aufgrund 

der teils internationalen Klientel der Studiengänge und nebenberuflichen Tätigkeiten der Studie- 

renden nicht immer möglich ist, dass dies aber überwiegend persönliche Gründe hat und nicht 

etwa an der Konzeption der Studiengänge liegt. Die Gutachtergruppe ist davon überzeugt, dass 

die Programmverantwortlichen die Herausforderungen der (internationalen) Studiengänge ken- 

nen und entsprechende Maßnahmen treffen, um den Studierenden ein grundsätzlich erfolgrei- 

ches Studium in Regelstudienzeit zu ermöglichen. 

 

Ergänzung im Zuge der Stellungnahme der Hochschule 

Bezüglich der Studienstatistiken merkt die HFT in ihrer Stellungnahme an, dass die Zahlen dem 

Selbstbericht der Hochschule entstammen und auch Kohorten (im Bachelorstudiengang) enthal- 

ten, in denen es bislang keine Absolvent:innen gab (7 Semester Regelstudienzeit). Wenn nur 

Jahrgänge berücksichtigt werden, die komplett abgeschlossen haben, ergeben sich die folgenden 

korrigierten Zahlen: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Beim Bachelorstudiengang Vermessung und Geoinformatik ist weiter davon auszugehen dass 

die Corona-Jahre an der Hochschule die Absolvent:innenzahlen gedrückt haben. Beim Master- 
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Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt. 

 
 

Besonderer Profilanspruch (§ 12 Abs. 6 STAKKRVO) 
 

Ma Vermessung & Ma Photogrammetry and Geoinformatics 

Sachstand 

Der Masterstudiengang Vermessung kann auch in einer Teilzeitvariante studiert werden. Die Be- 

sonderheiten des Teilzeitstudiums sind dabei in § 58 der fachspezifischen Studien- und Prüfungs- 

ordnung geregelt. Ebenfalls ist geregelt, dass das Teilzeitstudium einen Umfang von maximal 15 

ECTS-Punkten pro Semester aufweisen soll und sich insgesamt über eine Regelstudienzeit von 

fünf Semestern für das Masterstudium erstreckt. 

Darüber hinaus wird der Masterstudiengang Photogrammetry and Geoinformatics als internatio- 

naler Studiengang ausgewiesen. In diesem Studiengang werden alle Module auf Englisch ge- 

lehrt. Außerdem ist die Prüfungssprache Englisch. Für die Zulassung ist ein entsprechendes 

Sprachniveau vorzuweisen. Dazu richtet sich der Studiengang zu einem großen Anteil an inter- 

nationale Studierende (siehe Abschnitt unter §12 Abs. 1 Satz 4). Für die internationalen Studien- 

anfänger:innen ist ein Kurs „Deutsch als Fremdsprache“ im Rahmen des VESPA (VErbund für 

SPrachenAngelegenheiten) verpflichtend in das Modul „Sustainability, Intercultural, Language 

and Media Competence“ eingebunden. VESPA ist eine Kooperation zwischen der HFT Stuttgart, 

der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, der Hochschule der Medien sowie der 

Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart. Es wird das Ziel der gemein- 

samen, hochschulübergreifenden Sprachlehre verfolgt. Durch den Verbund ist es möglich, ge- 

meinsam Sprachkurse für alle erforderlichen Niveaus anzubieten. Des Weiteren ist die Teilnahme 

an einem Seminar „Intercultural Training“ für alle Studienanfänger:innen verpflichtend. Das Se- 

minar findet zum Studienbeginn an einem Wochenende statt und wird derzeit von dem externen 

Anbieter der Evangelischen Akademie in Bad Boll durchgeführt. Das Training soll die Studienan- 

fänger:innen sowohl auf das Leben in einer für die meisten fremden Kultur vorbereiten als auch 

ein erstes Kennenlernen und Zusammenfinden der Gruppe ermöglichen. Die Inhalte werden re- 

gelmäßig mit der Studiengangsleitung reflektiert und neu abgesprochen. 

studiengang Vermessung wird die Regelstudienzeit oft überschritten, weil es viele Teilzeitstudie- 

rende gibt. Die Gutachtergruppe nimmt dies dankend zur Kenntnis. Ihre bisherige Beschlussemp- 

fehlung wird hierdurch nicht beeinflusst. 

Ergänzung in Zuge der Qualitätsverbesserungsschleife 

[…] 
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Ergänzung im Zuge der Stellungnahme der Hochschule 

[…] 

Ergänzung in Zuge der Qualitätsverbesserungsschleife 

[…] 

Für die Studierenden steht zudem ein „Online Preparation Course“ zur Verfügung, mit dem sie 

sich bereits vorab auf den Einstieg in das Studium vorbereiten können. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Aus Sicht der Gutachtergruppe ist die Teilzeitvariante eine gute Möglichkeit, um einen Studien- 

abschluss trotz besonderer Umstände zu ermöglichen. Alle dafür notwendigen Modalitäten sind 

in der Studien- und Prüfungsordnung des Masterstudiengangs Vermessung festgelegt. Während 

der Gespräche mit den Studierenden erfährt die Gutachtergruppe, dass die Teilzeitvariante gut 

von den Studierenden angenommen wird, da durchschnittlich ca. die Hälfte der Masterstudieren- 

den diese Variante wählen. 

Dazu sehen die Gutachter:innen alle Kriterien erfüllt, die den Masterstudiengang Photogrammetry 

and Geoinformatics als international charakterisieren. 

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt. 

 
 

Fachlich-Inhaltliche Gestaltung der Studiengänge (§ 13 STAKKRVO) 
 

Aktualität der fachlichen und wissenschaftlichen Anforderungen (§ 13 Abs. 1 STAKKRVO) 

Sachstand 

Die HFT Stuttgart legt im Selbstbericht dar, dass die Module der Studiengänge regelmäßig über- 

prüft und um aktuelle Inhalte oder Lehrmethoden ergänzt werden. Die Aktualität der fachlichen- 

inhaltlichen Gestaltung der Studiengänge wird laut Selbstbericht vor allem durch die Nähe der 

Lehrenden zur Praxis und Forschung sowie durch den Austausch mit dem Fachbeirat sicherge- 

stellt. 

Die Forschungsaktivitäten der Lehrenden werden im Institut für Angewandte Forschung (IAF) 

gebündelt. Das IAF ist in zwei Forschungsschwerpunkte und mehrere darin enthaltene Kompe- 

tenzzentren gegliedert. Die Professor:innen des Fachbereichs Vermessung sind primär im For- 

schungsschwerpunkt 2 („Technologien für räumliche Daten und Simulation“) und in den zugehö- 

rigen Kompetenzzentren „Industrielle Anwendungen für Informatik und Mathematik – ZINA“, „Ge- 

odäsie und Geoinformatik – ZGG“ sowie „Digitalisierung in Forschung, Lehre und Wirtschaft – 

ZeDFLoW“ aktiv. Aus diesen Projekten finden Forschungsergebnisse Eingang in die Curricula: 
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Besonders hervorzuheben ist das Projekt „M4_LAB - Innovation und Transfer aus transdiszipli- 

närer Forschung für energieeffiziente Stadtentwicklung, nachhaltiges Wirtschaften und Produzie- 

ren in der Metropolregion Stuttgart“. Hier wurden die genannten Kompetenzzentren und gesam- 

ten Forschungs- und Transferaktivitäten der HFT Stuttgart im Rahmen des Programms „Innova- 

tive Hochschule“ gebündelt, weiterentwickelt und zu einer Innovations- und Transferplattform 

ausgebaut. Des Weiteren ist die HFT Stuttgart an mehreren Promotionskollegs beteiligt, in denen 

gemeinsam mit Universitäten eine Vielzahl von Promotionsvorhaben, auch aus den Bereichen 

Vermessung, Mathematik und Informatik, durchgeführt werden. Auch außerhalb von Promotions- 

kollegs wurden im Rahmen von Forschungsaktivitäten bereits eine Reihe von Promotionsvorha- 

ben erfolgreich beendet bzw. werden gerade bearbeitet. 

Darüber hinaus wird ein umfangreicher Teil der Lehre durch Lehrbeauftragte aus der Praxis ab- 

gedeckt. Durch die Einbindung dieser Expert:innen soll der Praxisbezug und die inhaltliche Aktu- 

alität sichergestellt werden. Wissenschaftliche Aspekte werden besonders im Rahmen der Ab- 

schlussarbeiten thematisiert. Die Titel der Abschlussarbeiten der vergangenen Semester zeigen, 

dass die fachlichen und wissenschaftlichen Anforderungen im Kontext der Vermessung und 

Geoinformatik vollumfänglich gegeben sind. 

Wichtig für die Weiterentwicklung der Studiengänge im Bereich Vermessung sind darüber hinaus 

die Sitzungen der Fachgruppe Vermessung, die drei- bis viermal in einem Semester stattfinden. 

Hier werden aktuelle Informationen ausgetauscht und Entwicklungen besprochen. Außerdem die- 

nen die zweitägigen Klausurtagungen der gleichen Fachgruppe der Reflektion der verschiedenen 

Vorlesungsinhalte, damit anschließend langfristige Änderungen vorgenommen werden können. 

Hier werden unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus Veranstaltungen und Praxisbesuchen 

entscheidende Weichen für die Weiterentwicklung gestellt. Letztlich soll auch das jährliche Tref- 

fen des Fachbeirates Geodäsie zur Weiterentwicklung der Studiengänge beitragen. Die Fach- 

oder Unternehmerbeiräte sind eine geregelte Institution an der Hochschule. Ihre Mitglieder wer- 

den von der Hochschule berufen und wählen nach interner Satzung einen Vorsitz. Die Fach- 

gruppe Vermessung in Person der Mitgliedsprofessor:innen berichtet in den Sitzungen des Fach- 

beirates Geodäsie über die Entwicklung der zu akkreditierenden Studiengänge und diskutiert al- 

len Fragen der Lehre und fachlichen Entwicklungen. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Die Gutachter:innen sind der Ansicht, dass die Aktualität und Adäquanz der fachlichen und wis- 

senschaftlichen Anforderungen gewährleistet ist. Die fachlich-inhaltliche Gestaltung und die me- 

thodisch-didaktischen Ansätze der Curricula werden kontinuierlich überprüft und an fachliche und 

didaktische Weiterentwicklungen angepasst. 

Dennoch fragen die Gutachter:innen während der Vor-Ort Begehung, ob es eine systematische 

und institutionalisierte Berücksichtigung des fachlichen Diskurses von außen (Wissenschaft und 
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Wirtschaft) in die Programme gibt. Die Programmverantwortlichen erklären daraufhin, dass der 

Fachbeirat hierbei eine große Rolle spielt, da dieser dem Austausch über aktuelle Entwicklungen 

und Anforderungen an die Bereiche Vermessung und Geoinformatik zwischen Hochschule und 

Praxis dient. 

Von den Programmverantwortlichen erfahren sie ebenfalls, dass aktuelle Themen im Zuge der 

Drittmitteleinwerbung für Forschungsprojekte der Lehrenden Eingang in die Curricula finden. So 

bearbeiten die Studierenden insbesondere in den integrierten bzw. interdisziplinären Projekten 

im Bachelorstudiengang Vermessung und Geoinformatik, im wissenschaftlichen Projekt im Mas- 

terstudiengang Vermessung sowie in den Praxisabschnitten der Module „Photogrammetry and 

Remote Sensing“ und „Geographic Information Systems“ im Masterstudiengang Photogrammetry 

and Geoinformatics aktuelle Fragestellungen, die sich teils aus den Forschungstätigkeiten der 

Professor:innen, teils aus den Bedürfnissen der Praxis ergeben. Während die Bachelorstudieren- 

den im Rahmen des „Interdisziplinären GIS-Projektes“ im dritten oder vierten Semester mit dem 

Ermitteln und Analysieren vorhandener Datenquellen, Datenintegration und zielgerichteten Ana- 

lysen in Kontakt kommen und diese auch aus der ethischen Dimension, bspw. mit Blick auf die 

Landwirtschaft oder den Tourismus betrachtet werden, stellt das „wissenschaftliche Projekt“ im 

dritten Semester des Masterstudiengangs Vermessung ein umfangreicheres Projekt dar, das die 

Studierenden im Vorfeld der Masterarbeit bei der Themensuche unterstützen soll. Anhand eines 

„research proposals“ lernen die Studierenden den Inhalt, das Ziel und die Bedeutung ihrer Fra- 

gestellung sowie die angewandte Methodik wissenschaftlich darzulegen. Die Projektarbeiten in- 

nerhalb der Studiengänge werden von Professor:innen, des Öfteren in Zusammenarbeit mit Lehr- 

beauftragten/Partner:innen aus der Praxis, betreut. Zudem tragen auch die im Rahmen der prak- 

tischen Studienphase im Bachelorstudiengang und der Abschlussarbeiten in allen drei Studien- 

gängen durchgeführten Projekte zur Aktualität und Adäquanz der Studiengänge bei. Einerseits 

besuchen die Lehrenden ihre Studierenden an den Praxisstellen während der praktischen Studi- 

enphase im fünften Bachelorsemester. Diese Besuche werden grundsätzlich für Rückfragen zur 

Eignung und Fortentwicklung von Studieninhalten genutzt. Andererseits sollen die Studierenden 

erlernen ein Projekt von verschiedenen Seiten zu beleuchten und die Resultate den Projektbetei- 

ligten in einer Abschlusspräsentation vorzustellen, indem die zu bearbeitenden Aufgaben aus 

realen Fragestellungen gewonnen werden. So sollen sich die Studierenden als Teil einer realen 

Aufgabe fühlen und entsprechende „soft skills“ gefördert werden. Die Gutachtergruppe erachtet 

es als besonders sinnvoll, dass die Studierenden Projekte in Gruppen und in Zusammenarbeit 

mit Partner:innen aus der Wirtschaft und Verwaltung bearbeiten und neben der fachlichen Bear- 

beitung der Projektaufgaben auch Aspekte der Kommunikation, Kooperation, Moderation, Prä- 

sentation, Teamarbeit und des Projektmanagements im Vordergrund stehen. 
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Letztlich erklären die Programmverantwortlichen, dass im Bachelormodul „Ausgewählte Kapitel 

der Geomatik“ (AKG) aktuelle Inhalte in das Bachelorstudium eingeführt werden. Im Verlauf der 

letzten Jahre sind immer wieder Inhalte aus dem AKG-Angebot in das Curriculum aufgenommen 

worden und wurden im dem Zug durch andere ersetzt. In den Masterstudiengängen können ei- 

gene aktuelle Wahlpflichtangebote entwickelt und andere Wahlmodule aus dem gesamten Lehr- 

angebot der Masterstudiengänge an der HFT angeboten werden. 

Die Gutachtergruppe kann sich während der Vor-Ort-Begehung von der Aktualität der Forschung 

und Lehre in den vorliegenden Studiengängen überzeugen und betrachtet die fachlichen und 

wissenschaftlichen Anforderungen als angemessen. Sie stellt fest, dass Forschung mit Bezug zu 

den Studiengängen an der HFT Stuttgart verankert ist und die Fakultät in eine Reihe von entspre- 

chenden Forschungsprojekten involviert ist. Dadurch ist die Fakultät sowohl intern als auch hoch- 

schulweit gut vernetzt. Aufgrund der regelmäßigen Rücksprache mit den Studierenden und den 

Praxisvertreter:innen sowie ihrer eigenen Einschätzung setzen sich die Lehrenden jedes Semes- 

ter erneut mit der fachlichen und didaktisch-methodischen Ausrichtung der Studiengänge ausei- 

nander. Potenzielle Weiterentwicklungen erfolgen durch die zuständigen Gremien, in die die Er- 

kenntnisse der einzelnen Lehrenden sowie die Erfahrungen der Studierenden einfließen. Somit 

können aktuelle Themen zeitnah in die Curricula implementiert werden. 

 

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt. 

 
 

Lehramt (§ 13 Abs. 2 und 3 STAKKRVO) 

Nicht einschlägig. 

 
 

Studienerfolg (§ 14 STAKKRVO) 

Sachstand 

Die HFT Stuttgart überwacht den Studienerfolg durch unterschiedliche Instrumente wie Lehrver- 

anstaltungsevaluationen, Kohortenanalysen, Studienabschnitts- sowie Absolvent:innenbefragun- 

gen. Die HFT legt Studienstatistiken vor, die es erlauben, die Entwicklungen der Fakultät und der 

einzelnen Studiengänge nachzuvollziehen. Die Satzung zur Qualitätssicherung (Satzung für die 

Verfahren zur Lehrevaluation) der Hochschule enthält alle Regelungen zum Ablauf der Evaluati- 

onen sowie zu weiteren Qualitätssicherungsmaßnahmen. Jede Lehrveranstaltung wird von der 

Ergänzung im Zuge der Stellungnahme der Hochschule 

[…] 

Ergänzung in Zuge der Qualitätsverbesserungsschleife 

[…] 
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Fakultät mindestens alle zwei Jahre zur Evaluation gemeldet. Der Workload der einzelnen Mo- 

dule wird in den Lehrveranstaltungsevaluationen miterfasst. Die Auswertung erfolgt zentral und 

von den einzelnen Lehrenden unabhängig. Die Ergebnisse der formalisierten Erhebung werden 

den Lehrenden und den Dekan:innen vom Qualitätsmanagement der Hochschule zur Verfügung 

gestellt. Anschließend erfolgt laut Satzung ein verbindliches Gespräch zwischen Lehrperson und 

Studierenden in der Regel innerhalb des laufenden Semesters mit Vorstellung des Ergebnisses 

der Lehrveranstaltung und Diskussion qualitätsverbessernder Maßnahmen. 

Ein weiteres Element des Qualitätssicherungsmanagements der HFT sind die Studienkommissi- 

onen, welche die oder der Studiendekan:in mit den Lehrenden und Studierenden aller Semester 

mindestens einmal pro Semester (zum Ende der Vorlesungszeit) durchführt. Aus dem ersten Stu- 

dienjahr der einzelnen Studiengänge werden zwei Sprecher:innen gewählt, aus dem dritten Se- 

mester eine Person, so dass alle Stufen vertreten sind. Im Vorfeld der Sitzungen wird gemeinsam 

eine Agenda erstellt, welche die Studiengangsprecher:innen mit den Kommiliton:innen bespre- 

chen und bei Bedarf ergänzen sollen. Die Studierenden können so im unmittelbaren Dialog mit 

den Programmverantwortlichen die gerade abgeschlossenen Lehrveranstaltungen resümieren, 

ihre Wahrnehmung zu deren Struktur und Organisation schildern und Kritik äußern. Die Ergeb- 

nisse dieser Evaluationsverfahren bespricht die oder der Studiendekan:in mit den Modul- oder 

Lehrveranstaltungsverantwortlichen und leitet gegebenenfalls Verbesserungsmaßnahmen ein. 

Neben den Lehrveranstaltungsevaluationen finden Absolvent:innenbefragungen und Studien- 

gangbefragungen statt. Hierzu werden alle Alumni der Hochschule auch nach dem Verlassen der 

Hochschule weiter betreut. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Die Gutachtergruppe stellt fest, dass die HFT Stuttgart ein institutionalisiertes Lehrevaluations- 

system etabliert hat, dessen Ergebnisse regelmäßig in die Weiterentwicklung der Studiengänge 

einfließen. Die/der Studiendekan:in empfiehlt den Lehrenden, die Evaluation noch deutlich vor 

Semesterende durchzuführen, um die Ergebnisse mit den Studierenden diskutieren und eventuell 

gemeinsam erarbeitete Modifikationen noch während der laufenden Lehrveranstaltung umsetzen 

zu können. Zusätzlich werden alle Lehrbeauftragte dazu aufgefordert, jedes Semester an den 

Lehrveranstaltungsevaluationen teilzunehmen. Die Studierenden geben an, dass die Durchfüh- 

rung der Evaluation und die Rückmeldung der Evaluationsergebnisse abhängig von der/vom je- 

weils Lehrenden ist. Dies wäre darauf zurückzuführen, dass die Lehrenden den Link zur Lehrver- 

anstaltungsevaluation kurz nach Beginn des Semesters von der Qualitätsmanagementabteilung 

der HFT erhalten und jede:r Lehrende:r diesen Link zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Semes- 

ter an die Studierenden weiterleitet. Vereinzelte Studierende empfanden den Zeitpunkt der Eva- 

luation als zu früh, da die entsprechende Lehrveranstaltung erst drei- bis viermal stattgefunden 

hatte und auf dieser Grundlage nicht verlässlich evaluiert werden konnte. Allerdings berichten sie 
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auch, dass die Lehrenden jederzeit für ein persönliches Gespräch zur Verfügung stehen und 

mögliche Verbesserungsvorschläge zeitnah umsetzen. Als besonders zielführend erachten die 

Studierenden die Studienkommissionen, an welchen das Dekanat, Vertreter:innen der Studieren- 

denschaft und die Lehrenden teilnehmen. Dies ermöglicht den Studierenden mit den Lehrenden 

in den direkten Dialog zu treten und Verbesserungsvorschläge zu besprechen. Aus Sicht der 

Gutachtergruppe gibt es damit angemessene Rückkopplungsschleifen an die Studierenden. Be- 

sonders loben sie das Engagement der Lehrenden, welche über die regelmäßig stattfindenden 

Evaluationen hinaus offen für Feedback der Studierenden sind und adäquat darauf reagieren. 

Um die durchgängige Rückmeldung der Lehrevaluationsergebnisse auch unabhängig von 

der/dem Lehrenden zu gewährleisten und die Lehrevaluation grundsätzlich einheitlicher zu ge- 

stalten und somit individuelle Ausnahmen, die zum Ausfall von der Evaluationsrückmeldung füh- 

ren, zu verhindern, empfiehlt die Gutachtergruppe einen Evaluationszeitraum für die Durchfüh- 

rung der Lehrveranstaltungsevaluation und die Rückkoppelung der Ergebnisse festzulegen. 

 

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt. 

Das Gutachtergremium gibt folgende Empfehlung: 

 Es wird empfohlen, einen Evaluationszeitraum für die Durchführung der Lehrveranstal- 

tungsevaluation und die Rückkoppelung der Ergebnisse festzulegen. 

 
Geschlechtergerechtigkeit und Nachteilsausgleich (§ 15 STAKKRVO) 

Sachstand 

Ergänzung im Zuge der Stellungnahme der Hochschule 

Bezüglich der Empfehlung zur Lehrveranstaltungsevaluation, erklärt die HFT, dass die hoch- 

schulweit geltende Evaluationssatzung diese Fragen in wesentlichen Punkten regelt. Die von den 

Studierenden beschriebenen Abweichungen seien Einzelfälle. Auf die einzuhaltenden Regeln zur 

Rückmeldung der Ergebnisse werde bereits jetzt zentral hingewiesen, was zukünftig verstärkt auf 

Studiengangsebene erfolgen soll. Laut Evaluationssatzung soll wenn ein Modul zur Evaluation 

ansteht diese nach 2/3 der Lehrveranstaltung in dem Semester stattfinden. Die Rückmeldung der 

Ergebnisse an die Studierenden ist Pflicht und ist auf der Deputatsabrechnung der Professor:in- 

nen oder bei Lehrbeauftragten bei deren Abrechnung zu bestätigen. Die Gutachtergruppe be- 

grüßt die Erläuterungen, sieht den Fokus der Empfehlung jedoch in deren Umsetzung. Sie weist 

dementsprechend darauf hin, dass dies insbesondere auf Studiengangsebene verstärkt überprüft 

werden sollte und hält weiterhin an der Empfehlung fest. 

Ergänzung in Zuge der Qualitätsverbesserungsschleife 

[…] 
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Die Hochschule für Technik Stuttgart verfügt über einen Gleichstellungsplan für die Studiengänge 

und hält darüber hinaus eine ganze Reihe an Maßnahmen bereit, welche die Geschlechterge- 

rechtigkeit und den Nachteilsausgleich sicherstellen sollen. Die strukturelle Verankerung der 

Gleichstellung an der Hochschule für Technik Stuttgart erfolgt durch die Gleichstellungsbeauf- 

tragten (für den wissenschaftlichen Bereich) und die Beauftragten für Chancengleichheit (für den 

nicht-wissenschaftlichen Bereich). Im Gleichstellungsplan der Hochschule werden die Entwick- 

lungen des Frauenanteils regelmäßig statistisch erfasst und Aktivitäten der Gleichstellung ge- 

plant. So ist die Studienkommission paritätisch besetzt und auch die jeweiligen Semesterspre- 

cher:innen der Studiengänge sind zu gleichen Teilen Studentinnen und Studenten. Die Förderung 

der Geschlechtergerechtigkeit wird insbesondere durch Maßnahmen im Bereich Vereinbarkeit 

von Familie und Studium gesichert. So dürfen Studierende mit Kindern länger studieren und ha- 

ben eine längere Bearbeitungszeit für die Abschlussarbeit. 

Laut Selbstbericht nimmt die Hochschule ihren Bildungsauftrag bewusst in allen Schichten der 

Gesellschaft wahr und steht für einen Aufstieg durch Bildung und für Barrierefreiheit. Sie sieht 

Unterschiede in Lebensweg oder Herkunft als Bereicherung. Um den unterschiedlichen Studie- 

renden gerecht zu werden, werden diese bspw. durch Vereinbarungen zu individuellen Studien- 

abläufen oder in einigen Studiengängen dem Angebot eines „Semesters 1+“ in ihrem Studium 

unterstützt. Die „Studienstiftung der Hochschule für Technik Stuttgart“ fördert möglichst einheitli- 

che Rahmenbedingungen für eine bessere Bildung. Sie vergibt Stipendien an Studierende mit 

ausgeprägtem gesellschaftlichem Engagement, mit Kindern, mit Migrationshintergrund oder wei- 

teren erschwerten Bedingungen. 

Die Hochschule für Technik Stuttgart ist Mitglied im „Familie in der Hochschule e.V.“ und hat sich 

damit zu den im Verein festgelegten Standards für die Vereinbarkeit von Familienaufgaben mit 

Studium, Lehre, Forschung und wissenschaftsunterstützenden Tätigkeiten verpflichtet. 

Über Unterstützungsangebote speziell für Studierende mit Behinderung oder chronischen Krank- 

heiten informieren die Schwerbehindertenvertretung und die Studierendenberatung. 

Speziell in den drei vorliegenden Studiengängen konnten Studierende bereits durch die Angebote 

eines Nachteilsausgleichs unterstützt werden. Im Bachelorstudiengang Vermessung und Geoin- 

formatik gab es in dem Akkreditierungszeitraum zwei schwerhörige Studierende mit Hörimplan- 

taten. Um diesen Studierenden die Teilnahme an den Vorlesungen zu ermöglichen, haben die 

Lehrenden ein Umhängemikrofon getragen. Auch im Masterstudiengang Vermessung wurden 

bisher zwei Studierende mit Hörimplantaten auf die gleiche Weise unterstützt. Des Weiteren hatte 

eine Studierende nach einem Unfall eine dauerhafte Handverletzung. Ihr wurde nach Antrag beim 

Prüfungsamt die Verlängerung der Schreibdauer bei Klausuren eingeräumt. 
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Ergänzung im Zuge der Stellungnahme der Hochschule 

[…] 

Ergänzung in Zuge der Qualitätsverbesserungsschleife 

[…] 

Der Anteil an Studienanfängerinnen liegt im Bachelorstudiengang Vermessung bei 25%, im Mas- 

terstudiengang Vermessung bei 27% und im Masterstudiengang Photogrammetry and Geoinfor- 

matics bei 32%. Der Anteil an Absolventinnen liegt in den gleichen Studiengängen jeweils bei 

27%, 33% und 35%. Die HFT Stuttgart versucht den Anteil weiblicher Studierender laut Selbst- 

bericht durch besondere Werbemaßnahmen zu erhöhen, wie dem jährlichen Girls Day, zu dem 

Schülerinnen an die Hochschule mit einem eigenen Vortrags- und Informationsprogramm einge- 

laden werden. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Die Gutachtergruppe stellt fest, dass die Maßnahmen der Hochschule zur Förderung der Ge- 

schlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit umgesetzt werden und zu den gewünschten Er- 

gebnissen beitragen. Die Studierenden bestätigen während der Vor-Ort-Begehung, dass dieses 

Angebot bekannt ist, erfahrungsgemäß aber selten wahrgenommen wird. 

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt. 

 
 

Sonderregelungen für Joint-Degree-Programme (§ 16 STAKKRVO) 

Nicht einschlägig. 

 
 

Kooperationen mit nichthochschulischen Einrichtungen (§ 19 STAKKRVO) 

Nicht einschlägig. 

 
 

Hochschulische Kooperationen (§ 20 STAKKRVO) 

Nicht einschlägig. 

 
 

Besondere Kriterien für Bachelorausbildungsgänge an Berufsakademien (§ 21 STAK- 

KRVO) 

Nicht einschlägig. 
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3 Begutachtungsverfahren 
 

3.1 Allgemeine Hinweise 
 

Unter Berücksichtigung der Vor-Ort-Begehung und der Stellungnahme der Hochschule geben die 

Gutachter folgende Beschlussempfehlung an den Akkreditierungsrat: 

Die Gutachter empfehlen eine Akkreditierung ohne Auflagen. 
 

Empfehlungen 
 

Für alle Studiengänge 

 
E 1. (§ 14 STAKKRVO) Es wird empfohlen, einen Evaluationszeitraum für die Durchführung  

der Lehrveranstaltungsevaluation und die Rückkoppelung der Ergebnisse festzulegen. 

Für den Bachelorstudiengang Vermessung und Geoinformatik und den Masterstudien- 

gang Vermessung 

 

E 2. (§ 12 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 und 5 STAKKRVO) Es wird empfohlen, mehrtägige 

Exkursionen in regelmäßigen Abständen in den Studienplan zu integrieren. 

 

Für den Masterstudiengang Photogrammetry and Geoinformatics 

 
E 3. (§ 12 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 und 5 STAKKRVO) Es wird empfohlen, die Modulbezeichnun- 

gen in den Modulbeschreibungen, in der Studien- und Prüfungsordnung sowie auf der 

Website zu vereinheitlichen. 

Nach der Gutachterbewertung im Anschluss an die Vor-Ort-Begehung und der Stellungnahme 

der Hochschule haben der zuständige Fachausschuss und die Akkreditierungskommission das 

Verfahren behandelt: 

Fachausschuss 03 – Bauingenieurwesen, Geodäsie und Architektur 
 

Der Fachausschuss diskutiert das Verfahren und folgt den Gutachterbewertungen ohne 

Änderungen. 

Empfehlungen 
 

Für alle Studiengänge 

 
E 1. (§ 14 STAKKRVO) Es wird empfohlen, einen Evaluationszeitraum für die Durchführung  

der Lehrveranstaltungsevaluation und die Rückkoppelung der Ergebnisse festzulegen. 

Für den Bachelorstudiengang Vermessung und Geoinformatik und den Masterstudien- 

gang Vermessung 
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E 2. (§ 12 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 und 5 STAKKRVO) Es wird empfohlen, mehrtägige 

Exkursionen in regelmäßigen Abständen in den Studienplan zu integrieren. 

 

Für den Masterstudiengang Photogrammetry and Geoinformatics 

 
E 3. (§ 12 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 und 5 STAKKRVO) Es wird empfohlen, die Modulbezeichnun- 

gen in den Modulbeschreibungen, in der Studien- und Prüfungsordnung sowie auf der 

Website zu vereinheitlichen. 

Akkreditierungskommission 
 

Die Akkreditierungskommission diskutiert das Verfahren am 24.09.2024 und schließt sich den 

Bewertungen der Gutachter:innen und des Fachausschusses ohne Änderungen an. 

Die Akkreditierungskommission empfiehlt dem Akkreditierungsrat eine Akkreditierung ohne 

Auflagen. 

Empfehlungen 
 

Für alle Studiengänge 

 
E 1. (§ 14 STAKKRVO) Es wird empfohlen, einen Evaluationszeitraum für die Durchführung  

der Lehrveranstaltungsevaluation und die Rückkoppelung der Ergebnisse festzulegen. 

Für den Bachelorstudiengang Vermessung und Geoinformatik und den Masterstudien- 

gang Vermessung 

 

E 2. (§ 12 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 und 5 STAKKRVO) Es wird empfohlen, mehrtägige 

Exkursionen in regelmäßigen Abständen in den Studienplan zu integrieren. 

 

Für den Masterstudiengang Photogrammetry and Geoinformatics 

 
E 3. (§ 12 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 und 5 STAKKRVO) Es wird empfohlen, die Modulbezeichnun- 

gen in den Modulbeschreibungen, in der Studien- und Prüfungsordnung sowie auf der 

Website zu vereinheitlichen. 

Die Hochschule hat keine Qualitätsverbesserungsschleife durchlaufen. 
 

3.2 Rechtliche Grundlagen 
 

Akkreditierungsstaatsvertrag 
 

Verordnung des Wissenschaftsministeriums zur Studienakkreditierung (Studienakkreditierungs- 

verordnung - StAkkrVO) 

3.3 Gutachtergremium 
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a) Hochschullehrer:innen 

Prof. Dr.-Ing. Martina Müller, Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden 

Prof. Dr.-Ing. Ralf Bill, Universität Rostock 

b) Vertreter der Berufspraxis 

Andreas Benoit, Öffentlich Bestellter Vermessungsingenieur 
 

c) Studierender 

Florens Förster, RWTH Aachen 
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4 Datenblätter 
 

4.1 Daten zu den Studiengängen 

Ba Vermessung und Geoinformatik 
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Ma Vermessung 
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Ma Photogrammetry and Geoinformatics 
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Studienpläne 
 

Ba Vermessung und Geoinformatik 
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Ma Vermessung 
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Photogrammetry and Geoinformatics 
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4.2 Daten zur Akkreditierung 
 

Vertragsschluss Hochschule – Agentur: 05.12.2023 

Eingang der Selbstdokumentation: 17.05.2024 

Zeitpunkt der Begehung: 04.07.2024 

Personengruppen, mit denen Gespräche geführt 
worden sind: 

Hochschulleitung, Qualitätsmanagementbeauf- 
tragte, Programmverantwortliche, Lehrende, 
Studierende 

An räumlicher und sächlicher Ausstattung wurde 
besichtigt (optional, sofern fachlich angezeigt): 

Labore 
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5 Glossar 
 

Akkreditierungsbericht Der Akkreditierungsbericht besteht aus dem von der Agentur 

erstellten Prüfbericht (zur Erfüllung der formalen Kriterien) und 

dem von dem Gutachtergremium erstellten Gutachten (zur Er- 

füllung der fachlich-inhaltlichen Kriterien). 

Akkreditierungsverfahren Das gesamte Verfahren von der Antragstellung der Hoch- 

schule bei der Agentur bis zur Entscheidung durch den Akkre- 

ditierungsrat (Begutachtungsverfahren + Antragsverfahren) 

Antragsverfahren Verfahren von der Antragstellung der Hochschule beim Akkre- 

ditierungsrat bis zur Beschlussfassung durch den Akkreditie- 

rungsrat 

Begutachtungsverfahren Verfahren von der Antragstellung der Hochschule bei einer 

Agentur bis zur Erstellung des fertigen Akkreditierungsberichts 

Gutachten Das Gutachten wird von der Gutachtergruppe erstellt und be- 

wertet die Erfüllung der fachlich-inhaltlichen Kriterien 

Internes Akkreditierungsverfahren Hochschulinternes Verfahren, in dem die Erfüllung der forma- 

len und fachlich-inhaltlichen Kriterien auf Studiengangsebene 

durch eine systemakkreditierte Hochschule überprüft wird. 

STAKKRVO Musterrechtsverordnung 

Prüfbericht Der Prüfbericht wird von der Agentur erstellt und bewertet die 

Erfüllung der formalen Kriterien 

Reakkreditierung Erneute Akkreditierung, die auf eine vorangegangene Erst- o- 

der Reakkreditierung folgt. 

StAkkrStV Studienakkreditierungsstaatsvertrag 

 


